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Gründung eines west- und mitteldeutschen Staates, Teil 1 
 

Auf eine Frage, die alle quält, muß eine qualvolle, starke Antwort folgen. 
Anton Pawlowitsch Tschechow (1860-1904, russischer Dichter) 

Am 20. März 1948 fand die letzte Sitzung des Alliierten Kontrollrats statt. Marschall Wassili 
D. Sokolowski (1897-1968, ab 1946 Oberkommandierender der sowjetischen Truppen in der 
SBZ) protestierte gegen die antisowjetische Haltung der Westmächte und verließ vorzeitig die 
Sitzung des Alliierten Kontrollrats. Die Viermächte-Verwaltung Deutschlands wurde damit 
beendet, denn der Alliierte Kontrollrat nahm die Arbeit später nicht mehr auf. Danach begann 
der sog. "Kalte Krieg" mit scharfer Propaganda, Druckmitteln und Zwangsmaßnahmen aller 
Art.  
Während des "Kalten Krieges" erlahmten die politischen Säuberungsmaßnahmen der Sieger-
mächte zusehends, denn man benötigte jetzt auch die stärker belasteten NSDAP-Mitglieder 
für den Kampf gegen den Kommunismus oder den Kapitalismus und stufte sie deshalb nicht 
selten pauschal als Mitläufer ein.  
US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) berichtete später über die letzte Sitzung des Kon-
trollrats am 20. März 1948 und die Spannungen im Alliierten Kontrollrat (x299/146, x059/-
109): >>... Nachdem der Dolmetscher die Übersetzung der sowjetischen Anwürfe beendet 
hatte, begann der britische Vertreter mit einer Erwiderung. Die sowjetische Delegation unter-
brach ihn grob, indem sie sich ohne Erklärung ... wie ein Mann erhob; Sokolowskij erklärte: 
"Ich finde es sinnlos, die Sitzung fortzusetzen, und ich erkläre sie hiermit für vertagt." 
Ohne ein weiteres Wort machten die sowjetischen Vertreter auf den Absätzen kehrt und ver-
ließen den Konferenzsaal. ...<<  
>>... Wir hatten viele Monate versucht, zu einer gemeinsamen Politik zu kommen, während 
die Sowjetunion rücksichtslos ihre eigene Politik betrieb; wir wollten nun nicht mehr länger 
warten, sondern versuchten, allein oder mit jenen zusammen, die sich uns anschließen wür-
den, die Ziele zu erreichen, die wir alle uns in Deutschland gesteckt hatten.<<   
Sir Brian Robertson (1896-1974, britischer General, 1947-1948 Militärgouverneur der briti-
schen Besatzungszone, 1949-1950 Hoher Kommissar in der Bundesrepublik Deutschland) 
schrieb später über die Fehler der anglo-amerikanischen Besatzungspolitik (x128/194): >>... 
Frankreich, das weder in Jalta noch in Potsdam vertreten war, ist seitdem stets bestrebt gewe-
sen, die Verantwortung für die Folgen dieser Konferenzen von sich zu weisen. Seine Einstel-
lung zu Deutschland kam deutlich zum Ausdruck in der auf der Pariser Konferenz von Mai 
1946 erhobenen Forderung, das Ruhrgebiet von Deutschland abzutrennen und durch eine in-
ternationale Behörde verwalten zu lassen. ... 
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Sehr bald erkannte ich, daß die Voraussetzungen, auf denen unsere Politik gegründet war, 
falsch waren und daß es auf die Ziele, die man erreichen wollte, überhaupt nicht ankam. Die 
eigentliche Gefahr für die Zukunft Europas und für den Frieden in der Welt war nicht 
Deutschland, sondern Rußland.  
Das unmittelbare Ziel hatte nicht zu sein, Deutschland zu zerschlagen - es lag ja schon am 
Boden -, sondern es wiederaufzubauen und dabei so klug wie möglich vorzugehen. Wir muß-
ten Deutschland retten - physisch vor Hunger, Schmutz und Not, geistig vor Verzweiflung 
und vor dem Kommunismus. 
Den Amerikanern gingen erst bei der Moskauer Konferenz vom März 1947 endgültig die Au-
gen auf. Dort ließ Rußland keinen Zweifel daran, daß es nicht die geringste Absicht hatte, 
Deutschland, wie in Potsdam vereinbart, als wirtschaftliche Einheit zu behandeln, oder den 
Deutschen zu erlauben, baldige Fortschritte im Sinne der Westmächte zu machen. Nun end-
lich wurde den Vereinigten Staaten klar, daß sie auf unabsehbare Zeit für die Ernährung 
Deutschlands, die Verwaltung der amerikanischen Zone und für die Verteidigung Europas 
eine gewaltige Last würden auf sich nehmen müssen, wenn sie weiterhin den Dingen Ihren 
Lauf ließen.<< 
Der deutsche Historiker Ernst Deuerlein (1918-1971) berichtete später über die sowjetische 
Deutschlandpolitik (x128/195): >>Das Nebeneinander gegensätzlicher und einander sich aus-
schließender Äußerungen und Haltungen sowjetischer Funktionäre, vornehmlich Stalins, zur 
Frage der Behandlung Deutschlands nach dessen Besiegung und Besetzung, erschwert nicht 
nur die Charakterisierung und Festlegung der sowjetischen Deutschlandpolitik. Es macht 
zweifelsfreie Feststellungen über die tatsächlichen Absichten der Sowjetunion in Deutschland 
unmöglich. Möglich sind nur begründete Mutmaßungen. Erkennbar sind heute drei Richtun-
gen: 
1. Stalin verstand die Besetzung eines Teiles Deutschlands als Möglichkeit der Westverlage-
rung Polens und als Mittel zur Stärkung der Sowjetunion. 
2. Die Gruppe um den 1948 verstorbenen sowjetischen Spitzenfunktionär Andrej A, Shda-
now, der im Zweiten Weltkrieg die Verteidigung der eingeschlossenen Stadt Leningrad leitete 
und als Nachfolger Stalins galt, betrachtete die sowjetische Besatzungszone Deutschlands als 
ein "Sprungbrett, von dem aus sich die Bolschewisierung Westdeutschlands und danach ganz 
Westeuropas organisieren lasse.".  
3. Stalins langjähriger Innenminister Berija soll, wie N. S. Chruschtschow im März 1953 mit-
teilte, vor allem nach dem Tode Stalins im Sommer 1953 willens gewesen sein, das Regime 
von Pankow zu liquidieren. Er soll einem Arrangement mit Deutschland den Vorzug vor der 
Behauptung eines Teiles von Deutschland gegeben haben. ...<< 
US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) warnte am 10. April 1948 das US-Kriegsministerium 
(x116/233): >>Die Tschechoslowakei haben wir verloren. ... Wenn Berlin fällt, folgt West-
deutschland als nächstes. Wenn wir beabsichtigen, Europa gegen den Kommunismus zu hal-
ten, dürfen wir uns nicht von der Stelle rühren.  
Wir können Demütigungen und Druck, die nicht zum Krieg führen, in Berlin einstecken, ohne 
das Gesicht zu verlieren. Wenn wir fortgehen, gefährden wir unsere europäische Position. 
Falls Amerika dies jetzt nicht versteht, wenn es nicht begreift, daß die Würfel gefallen sind, 
wird es nie zu dieser Erkenntnis kommen, und der Kommunismus wird alles überrennen. Ich 
glaube, die Zukunft der Demokratie verlangt von uns, daß wir bleiben. ...<< 
Am 18. Juni 1948 verkündeten die westlichen Militärregierungen im Rundfunk, daß am 21. 
Juni die DM-Währung in den drei Westzonen eingeführt werden soll. 
Marschall Wassili D. Sokolowski (1897-1968, 1946-48 Oberkommandierender der sowjeti-
schen Truppen in der SBZ) verbot am 19. Juni 1948 das Westgeld in Groß-Berlin sowie in der 
Ostzone und ordnete die völlige Schließung der Zonengrenzen für den Personenverkehr an. 
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Am 20. Juni 1948 wurde in den Westzonen die Währungsreform durchgeführt.  
Jeder Westdeutsche erhielt ein "Kopfgeld" von 40 DM, das einen Monat später um 20 DM 
erhöht wurde. Sämtliche Forderungen wurden auf 10 % ihres Nennwertes abgewertet. Die 
Reichsmark-Geldkonten tauschte man im Verhältnis 100:6,5 in Deutsche Mark um (x069/-
214).  
Der deutsche Journalist Kurt Pritzkoleit (1904-1965) berichtete später über die Folgen der 
westdeutschen Währungsreform (x156/42): >>... Natürlich war die Behandlung der kleinen 
Leute, die die Masse der Geldsparer stellten – ob sie nun ihre Reichsmark im Strickstrumpf 
verborgen oder sie bei Banken, Sparkassen oder Genossenschaften angelegt hatten -, so un-
gerecht wie nur möglich.  
Sie hatten eine harte Währungsreform gemacht, um die alte Ordnung der Dinge, die freie 
Marktwirtschaft, die der Vorstellungswelt der westlichen Welt entsprechende kapitalistische 
Wirtschaft wiederherzustellen. Deshalb waren die Sachwertbesitzer, die Produzenten indus-
trieller und landwirtschaftlicher Güter im Besitz ihres Sachkapitals geblieben – der Lasten-
ausgleich sollte Sache der Deutschen bleiben -, der ganzen Fülle der produktiven Besitztümer, 
die durch Kriegs- und Kriegsfolgeschäden viel weniger gelitten hatten, als man damals noch 
ahnte; sie würden es bald erleben, daß der Wert ihrer Fabriken und Horte wesentlich anstieg; 
sie waren von 90 % ihrer Verbindlichkeiten befreit wurden – und das alles, weil sie als die 
Garanten der Zukunft galten.  
Erst später würde man übersehen können, mit welchen Gewinnen die Herren und Hüter der 
Sachwertwelt aus der Währungsreform hervorgegangen waren, und gleichzeitig feststellen, 
daß die Sparer, die es einfach nicht lassen können, aufs neue begonnen hatten, Groschen für 
Groschen auf die hohe Kante zu legen.  
Das war genau der gewollte Effekt der alliierten Maßnahmen: harte Reform für die Sparer, 
Erleichterung jeder Art für die Produzenten.<< 
Am 23. Juni 1948 wurde gemäß SMAD-Befehl Nr. 111 die "Deutsche Mark der Deutschen 
Notenbank" in Ost-Berlin und in der SBZ eingeführt (das Umtauschverhältnis entsprach z.T. 
dem Tausch in den Westzonen).  
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Währungsre-
form" in der SBZ (x009/474-475): >>Durch die vom 23. bis 28.6.1948 in der SBZ und Ost-
Berlin auf Grund des SMAD-Befehls Nr. 111 durchgeführte Währungsreform wurde die - bis 
dahin für ganz Deutschland geltende - Reichsmark für die SBZ durch Reichsmarkzeichen mit 
aufgeklebten Spezialkupons, neue "Deutsche Mark der Deutschen Notenbank" (DM Ost), ab-
gelöst.  
Es galten sehr differenzierte Umtauschrelationen, die das "staatliche" Vermögen stark bevor-
zugten.  
Im einzelnen wurden umgetauscht: bei Privatpersonen Barbeträge bis zu RM 70,-- im Ver-
hältnis 1:1, bis RM 1.000,-- im Verhältnis 5:1, vor dem 9.5.1945 entstandene Einlagen 10:1, 
wobei jedoch geprüft werden mußte, ob Beträge über RM 3.000,-- "rechtmäßig" erworben 
waren.  
Bei Beträgen über RM 5.000,-- wurden von vornherein Kriegs- oder Schwarzmarktgewinne 
angenommen. Diese Beträge sind - falls nicht das Gegenteil bewiesen werden konnte - einge-
zogen worden, ebenso das Geldvermögen von "faschistischen Verbrechern und Kriegsverbre-
chern". Über diese umgetauschten Altguthaben konnte zudem nicht verfügt werden. Sie wur-
den in eine Altguthaben-Ablösungsanleihe umgewandelt, die seit 1959 in 25 gleichen Jahres-
raten getilgt wird.  
Beträge nicht volkseigener Betriebe wurden nur bis zur Höhe des wöchentlichen Umsatzes 
und der Lohnrückstände bei Handels- und anderen Wirtschaftsorganisationen in Höhe der wö-
chentlichen Lohnsumme im Verhältnis 1:1 umgetauscht. Dagegen wurden alle Einlagen von 
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... volkseigenen Betrieben voll im Verhältnis 1:1, Versicherungspolicen im Verhältnis 1:3 
umgetauscht. ...<< 
Am 24. Juni 1948 blockierten sowjetische Truppen sämtliche Land- und Wasserwege nach 
den Berliner Westsektoren und unterbrachen die Energieversorgung sowie Lebensmittel-
lieferungen aus der SBZ, um die West-Berliner Bevölkerung auszuhungern. Berlin konnte 
infolgedessen nur noch auf dem Luftweg versorgt werden. General Lucius Clay (1897-1978, 
von 1947-49 Militärgouverneur der US-Besatzungszone) erklärte am 24. Juni 1948 nach 
Rücksprache mit dem US-Präsidenten, daß man die Nordamerikaner nur durch einen Krieg 
aus Berlin vertreiben könnte (x116/235). 
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über "Berlin" (x009/60-
62): >>Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands, kann jedoch z.Z. diese Funktion nicht ausüben.  
Mit 883,8 qkm Bodenfläche und 3,39 Millionen Einwohnern ist Berlin die größte deutsche 
Stadt. Von ihren 20 Verwaltungsbezirken gehören 12 mit 481 qkm und 2,2 Millionen Ein-
wohnern zu den 3 westlichen Sektoren, 8 mit 403 qkm und 1,07 Millionen Einwohnern gehört 
zum Sowjetsektor. ... 
Als Sitz des Kontrollrates auch nach der Kapitulation noch Regierungssitz für ganz Deutsch-
land, wurde Berlin durch eine dem Kontrollrat nachgebildete Viermächteverwaltung regiert. ... 
Um die Position der Westmächte in Berlin unmöglich zu machen, sollten diese und die West-
Berliner Bevölkerung durch die Blockade vom 24.6.1948 (Unterbrechung der Verbindungs-
wege von Berlin West nach der Bundesrepublik, dem Sowjetsektor und der SBZ) ... von allen 
Nachrichten-, Verkehrs- und Handelsverbindungen abgeschnitten werden. Die SMAD und 
SED vertraten plötzlich die Auffassung, Berlin sei ein Teil der SBZ.  
Die Blockade wurde durch die Luftbrücke, über die zuletzt ca. 8.000 t Güter pro Tag einge-
flogen wurden, praktisch unwirksam und politisch zu einer kommunistischen Niederlage. 
Berlin hatte durch die Währungsreform vom 23.6.1948 (Ostsektor 24.6.) zwei verschiedene 
Währungen erhalten (DM West und DM Ost). Die Westmächte hätten der DM Ost für ganz 
Berlin zugestimmt, falls ihre Forderung nach Mitkontrolle der Berliner Währung von den So-
wjets angenommen worden wäre. ...<< 
Der deutsche Historiker Alexander Demandt schrieb später über die Blockade Berlins (x283/-
235): >>Mit der Blockade Berlins 1948/49 versuchte Stalin einerseits (erfolglos), die vom 
Bürgermeister Ernst Reuter geforderte und erreichte Anbindung der Stadt an das Währungs-
gebiet der Deutschen Mark zu verhindern, und andererseits (erfolgreich) abzulenken von sei-
nen Atombombenversuchen, die dann den Dualismus mit den USA begründeten.  
Die Entscheidung Trumans für die Versorgung der Stadt über eine Luftbrücke wollte das Ri-
siko des von General Clay vorgesehenen gewaltsamen Durchbruchs auf dem Landweg ver-
meiden, stand aber unter dem Wagnis, daß der erste Rosinenbomber abgeschossen würde. Das 
hätte dann einen Gegenschlag des Pentagons zur Folge haben können, der den kalten Krieg in 
einen heißen verwandelt hätte. ...<< 
US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) erteilte am 26. Juni 1948 den Befehl, eine Luftbrük-
ke nach West-Berlin einzurichten ("Operation Vittels"). Im Verlauf der Aktion "Luftbrücke" 
flogen die Nordamerikaner und Briten bis zum Ende der Berliner Blockade (12. Mai 1949) in 
annähernd 200.000 Flügen rund 1,44 Millionen t Güter nach West-Berlin (x058/152). 
Die Präambel des dritten Gesetzes zur Neuordnung des Geldwesens (Umstellungsgesetz) kün-
digte am 27. Juni 1948 einen drakonischen Geldschnitt an (x112/537): >>Im allgemeinen 
wird das Altgeld im Verhältnis von 10:1 gegen neue Deutsche Mark eingetauscht. Das heißt, 
je 10 Mark Altgeld werden auf eine Deutsche Mark zusammengelegt.  
Die eine Hälfte dieses Neugeldes kommt auf ein sogenanntes Freikonto, die andere wird ei-
nem sogenannten Festkonto gutgeschrieben, das heißt, sie wird blockiert. Über diese blockier-
ten fünf Prozent des Altgeldes wird innerhalb von 90 Tagen entschieden.  
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Die Entscheidung hierüber hängt von der Entwicklung der deutschen Wirtschaft ab, das heißt, 
von der Entwicklung der Güterdeckung, die groß genug sein muß, um die Freigabe weiterer 
Gelder zu erlauben. ...<<  
Der deutsche Jurist und SPD-Politiker Heinrich Troeger (1901-1975) schrieb am 27. Juni 
1948 in seinem Tagebuch über die ersten Wirkungen der Währungsreform (x112/537): >>Die 
Eisenbahnen sind leer, die Schwarzhändler sind zum Teil verschwunden, die Bauern bringen 
Obst und Gemüse auf den Markt, die Kaufleute beginnen, wieder höflich zu werden. Es ist ein 
Wunder geschehen, alles ist in Erwartung dessen, was noch kommen mag.<< 
Der deutsche Journalist Walter von Cube (1906-1984) berichtete am 25. Juli 1948 während 
eines Rundfunkkommentars über die Wirkungen der Währungsreform auf das kulturelle Le-
ben (x112/558): >>... Lange genug sind die Auflagenziffern gestiegen, weil die Kalorienzah-
len gesunken sind. Der ursächliche Zusammenhang zwischen beiden Tatsachen ist unleugbar. 
... Es ist für ein Volk bedeutend angenehmer, in einer Flut von Salat, Karotten und Tomaten 
zu ertrinken als in einer Flut von Zeitschriften. ...  
Während der hungernde Normalverbraucher noch vor vier Wochen sich statt mit Nahrung und 
Konsumgütern mit Theaterkarten und Zeitschriften abspeisen lassen mußte, hat er heute die 
Möglichkeit, für sein gutes Geld zu wählen, welche Artikel ihm wertvoller erscheinen: die, 
die sein Kaufmann, oder die, die seine Zeitung ihm anbieten.  
Der unnatürliche Zustand, daß ein Mann in die Oper geht, weil es keine Hosenträger zu kau-
fen gibt, ... ist vorüber.<< 
Die westlichen Militärgouverneure übergaben den 11 Ministerpräsidenten der 3 Westzonen 
am 1. Juli 1948 in Frankfurt die Richtlinien der Londoner Empfehlungen ("Frankfurter Do-
kumente") und beauftragten sie, einen Parlamentarischen Rat zu bilden, um eine Verfassung 
auszuarbeiten (x101/197-198): >>WORTLAUT DER VON DEN MILITÄRGOUVER-
NEUREN DEN ELF MINISTERPRÄSIDENTEN IN FRANKFURT AM MAIN 
ÜBERGEBENEN DOKUMENTE  
a) Dokument Nr. I  
In Übereinstimmung mit den Beschlüssen ihrer Regierungen autorisieren die Militärgouver-
neure der Amerikanischen, Britischen und Französischen Besatzungszone in Deutschland die 
Ministerpräsidenten der Länder ihrer Zonen, eine Verfassunggebende Versammlung einzube-
rufen, die spätestens am 1. September 1948 zusammentreten sollte. Die Abgeordneten zu die-
ser Versammlung werden in jedem der bestehenden Länder nach dem Verfahren und Richtli-
nien ausgewählt, die durch die gesetzgebende Körperschaft in jedem dieser Länder angenom-
men werden.  
Die Gesamtzahl der Abgeordneten zur Verfassunggebenden Versammlung wird bestimmt, 
indem die Gesamtzahl der Bevölkerung nach der letzten Volkszählung durch 750.000 oder 
eine ähnliche von den Ministerpräsidenten vorgeschlagene und von den Militärgouverneuren 
gebilligte Zahl geteilt wird. Die Anzahl der Abgeordneten von jedem Land wird im selben 
Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitglieder der Verfassunggebenden Versammlung stehen, wie 
seine Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung der beteiligten Länder.  
Die Verfassunggebende Versammlung wird eine demokratische Verfassung ausarbeiten, die 
für die beteiligten Länder eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft, die am be-
sten geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wieder herzustellen, 
und die Rechte der beteiligten Länder schützt, eine angemessene Zentral-Instanz schafft und 
die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält.  
Wenn die Verfassung in der von der Verfassunggebenden Versammlung ausgearbeiteten Form 
mit diesen allgemeinen Grundsätzen nicht in Widerspruch steht, werden die Militärgouver-
neure ihre Vorlage zur Ratifizierung genehmigen. Die Verfassunggebende Versammlung wird 
daraufhin aufgelöst. Die Ratifizierung in jedem beteiligten Land erfolgt durch ein Referen-
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dum, das eine einfache Mehrheit der Abstimmenden in jedem Land erfordert, nach von jedem 
Land jeweils anzunehmenden Regeln und Verfahren. Sobald die Verfassung von zwei Dritteln 
der Länder ratifiziert ist, tritt sie in Kraft und ist für alle Länder bindend. Jede Abänderung der 
Verfassung muß künftig von einer gleichen Mehrheit der Länder ratifiziert werden. Innerhalb 
von 30 Tagen nach dem Inkrafttreten der Verfassung sollen die darin vorgesehenen Einrich-
tungen geschaffen sein.  
b) Dokument Nr. II  
Die Ministerpräsidenten sind ersucht, die Grenzen der einzelnen Länder zu überprüfen, um zu 
bestimmen, welche Änderungen sie etwa vorzuschlagen wünschen. Solche Änderungen soll-
ten den überlieferten Formen Rechnung tragen und möglichst die Schaffung von Ländern 
vermeiden, die im Vergleich mit anderen Ländern zu groß oder zu klein sind.  
Wenn diese Empfehlungen von den Militärgouverneuren nicht mißbilligt werden, sollten sie 
zur Aufnahme durch die Bevölkerung der betroffenen Gebiete spätestens zur Zeit der Aus-
wahl der Mitglieder der Verfassunggebenden Versammlung vorgelegt werden.  
Bevor die Verfassunggebende Versammlung ihre Arbeiten beendet, werden die Ministerpräsi-
denten die notwendigen Schritte für die Wahl der Landtage derjenigen Länder unternehmen, 
deren Grenzen geändert worden sind, so daß diese Landtage sowie die Landtage der Länder, 
deren Grenzen nicht geändert worden sind, in der Lage sind, die Wahlverfahren und Bestim-
mungen für die Ratifizierung der Verfassung festzusetzen.  
c) Dokument Nr. III  
Die Schaffung einer verfassungsmäßigen deutschen Regierung macht eine sorgfältige Defini-
tion der Beziehungen zwischen dieser Regierung und den Alliierten Behörden notwendig.  
Nach Ansicht der Militärgouverneure sollten diese Beziehungen auf den folgenden Grundsät-
zen beruhen:  
A. Die Militärgouverneure werden den deutschen Regierungen Befugnisse der Gesetzgebung, 
der Verwaltung und der Rechtsprechung gewähren und sich solche Zuständigkeiten vorbehal-
ten, die nötig sind, um die Erfüllung des grundsätzlichen Zwecks der Besatzung sicherzustel-
len. Solche Zuständigkeiten sind diejenigen, welche nötig sind, um die Militärgouverneure in 
die Lage zu setzen:  
a) Deutschlands auswärtige Beziehungen vorläufig wahrzunehmen und zu leiten.  
b) Das Mindestmaß der notwendigen Kontrollen über den deutschen Außenhandel und über 
innenpolitische Richtlinien und Maßnahmen, die den Außenhandel nachteilige beeinflussen 
könnten, auszuüben, um zu gewährleisten, daß die Verpflichtungen, welche die Besatzungs-
mächte in bezug auf Deutschland eingegangen sind, geachtet werden und daß die für Deutsch-
land verfügbar gemachten Mittel zweckmäßig verwendet werden.  
c) Vereinbarte oder noch zu vereinbarende Kontrollen, wie zum Beispiel in bezug auf die In-
ternationale Ruhrbehörde, Reparationen, Stand der Industrie, Dekartellisierung, Abrüstung 
und Entmilitarisierung und gewisse Formen wissenschaftlicher Forschung auszuüben.  
d) Das Ansehen der Besatzungsstreitkräfte zu schützen und sowohl ihre Sicherheit als auch 
die Befriedigung ihrer Bedürfnisse innerhalb bestimmter zwischen den Militärgouverneuren 
vereinbarten Grenzen zu gewährleisten.  
e) Die Beachtung der von ihnen gebilligten Verfassungen zu sichern.  
B. Die Militärgouverneure werden die Ausübung ihrer vollen Machtbefugnisse wieder auf-
nehmen, falls ein Notstand für die Sicherheit bedroht, und um nötigenfalls die Beachtung der 
Verfassungen und des Besatzungsstatutes zu sichern. 
C. Die Militärgouverneure werden die oben erwähnten Kontrollen nach folgendem Verfahren 
ausüben: 
a) Jede Verfassungsänderung ist den Militärgouverneuren zur Genehmigung vorzulegen. 
b) Auf den in Absätzen a) und e) zu Paragraph A oben erwähnten Gebieten werden die deut-
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schen Behörden den Beschlüssen oder Anweisungen der Militärgouverneure Folge leisten. 
c) Sofern nicht anders bestimmt, insbesondere bezüglich der Anwendung des vorhergehenden 
Paragraphen b), treten alle Gesetze und Bestimmungen der föderativen Regierung ohne weite-
res innerhalb von 21 Tagen in Kraft, wenn sie nicht von den Militärgouverneuren verworfen 
werden. 
Die Beobachtung, Beratung und Unterstützung der föderativen Regierung und der Länderre-
gierungen bezüglich der Demokratisierung des politischen Lebens, der sozialen Beziehungen 
und der Erziehung werden eine besondere Verantwortlichkeit der Militärgouverneure sein. 
Dies soll jedoch keine Beschränkungen der diesen Regierungen zugestandenen Vollmachten 
auf den Gebieten der Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung bedeuten. 
Die Militärgouverneure ersuchen die Ministerpräsidenten, sich zu den vorstehenden Grund-
sätzen zu äußern. Die Militärgouverneure werden daraufhin diese allgemeinen Grundsätze mit 
von ihnen etwa genehmigten Abänderungen der Verfassunggebenden Versammlung als Richt-
linien für deren Vorbereitung der Verfassung übermitteln und werden die von ihr etwa dazu 
vorgebrachten Äußerungen entgegennehmen. Wenn die Militärgouverneure Ihre Zustimmung 
zur Unterbreitung der Verfassung an die Länder ankündigen, werden sie gleichzeitig ein diese 
Grundsätze in ihrer endgültig abgeänderten Form enthaltendes Besatzungsstatut veröffentli-
chen, damit sich die Bevölkerung der Länder darüber im klaren ist, daß sie die Verfassung im 
Rahmen dieses Besatzungsstatutes annimmt. 
Beilage zu Dokument Nr. III 
Beauftragte der Militärgouverneure werden bereit sein, die Ministerpräsidenten und die Ver-
fassunggebende Versammlung in allen Angelegenheiten, die diese vorzubringen wünschen, zu 
beraten und zu unterstützen.<< 
Der "Deutsche Volksrat" veröffentlichte am 22. Oktober 1948 den "Entwurf einer Verfassung 
für die Deutsche Demokratische Republik." 
Die französische Zone schloß sich am 8. April 1949 mit der Bizone zur Trizone zusammen. 
Am 8. April 1949 beschlossen die Außenminister Acheson (USA), Bevin (England) und 
Schuman (Frankreich) während einer Konferenz in Washington (vom 5. bis zum 8. April 
1949) ein Besatzungsstatut für Westdeutschland und die Einsetzung einer Alliierten Hohen 
Kommission (Ersatz für den seit März 1948 entscheidungsunfähigen Alliierten Kontrollrat).  
Die westdeutschen Ministerpräsidenten akzeptierten am 12. April 1949 das Besatzungsstatut 
der westlichen Siegermächte. Das "neue Besatzungsstatut" trat am 21. September 1949 in 
Kraft.  
Am 25. April 1949 gab US-Militärgouverneur General Clay bekannt, daß der künftige west-
deutsche Staat "Bundesrepublik Deutschland" heißen wird.  
Der Parlamentarische Rat stimmte am 8. Mai 1949 dem Grundgesetz zu (53 Abgeordnete 
stimmen mit "Ja", während 12 Abgeordnete der CSU, des Zentrums, der Deutschen Partei und 
der KPD mit "Nein" stimmten).  
Konrad Adenauer (Präsident des Parlamentarischen Rates) erklärte nach dieser Schlußab-
stimmung am 8. Mai 1949 (x112/694): >>Wir wünschen die Einheit Deutschlands, wir wün-
schen sie von ganzem Herzen und von ganzer Seele.  
Wir wünschen ein freies Deutschland, in dem der deutsche Mensch ein menschenwürdiges 
Leben führen kann wie jeder andere europäische Mensch. ...  
Wir wünschen auch die Rückkehr der Ausgetriebenen, und wir wünschen schließlich auch, 
daß man ... über die Grenzziehung im Osten spricht und über die Oder-Neiße-Linie, so wie 
wir es nach göttlichem und menschlichem Recht verlangen können. ...<< 
Der Parlamentarische Rat entschied sich am 10. Mai 1949 mit 33 gegen 29 Stimmen für Bonn 
als vorläufigen Regierungssitz. 
Am 12. Mai 1949 genehmigten die westlichen Militärgouverneure, General B. H. Robertson 
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(britische Zone), General Pierre Koenig (französische Zone), General Lucius D. Clay (nord-
amerikanische Zone), das Grundgesetz und verkündeten gleichzeitig das Besatzungsstatut für 
die Bundesrepublik Deutschland. 
Der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Kolb (1902-1956) erklärte am 12. Mai 1949 zur 
"Hauptstadtentscheidung" des Parlamentarischen Rates (x112/696): >>... Soviel Freude wir 
über das heute erreichte Ende der Blockade der Berliner empfinden, so sehr hat uns das Er-
gebnis der Abstimmung in Bonn (10. Mai) in der Frage des vorläufigen Sitzes der Bundesor-
gane geschmerzt.<< 
In der "Rhein-Neckar-Zeitung" schrieb am 12. Mai 1949 ein Kritiker über die "Hauptstadtent-
scheidung" des Parlamentarischen Rates (x112/696): >>... Ich habe immer auf Bonn getippt, 
weil es das Dümmste war.<< 
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde am 20. Mai 1949 durch den bayeri-
schen Landtag mit 101:64 Stimmen abgelehnt. 9 Abgeordnete enthielten sich der Stimmabga-
be (x112/701).  
Der Parlamentarische Rat stellte am 23. Mai 1949 in einer öffentlichen Sitzung fest, daß das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volksver-
tretungen von mehr als zwei Dritteln der beteiligten westdeutschen Länder (Ausnahme: Bay-
ern) angenommen und damit die Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 144 GG als par-
lamentarischer Staat gegründet worden sei.  
Wahrscheinlich war es kein Zufall, daß das Grundgesetz am 23. Mai 1949 in Kraft trat, denn 
am 23. Mai 1945 wurde die "Geschäftsführende Zentralregierung des Deutschen Reiches" 
völkerrechtswidrig abgesetzt, verhaftet und "als Kriegsgefangene" inhaftiert. Sämtliche Mit-
glieder der letzten deutschen Reichsregierung und des Oberkommandos der Wehrmacht, die 
sogenannte "Dönitz-Clique", wurden am 23. Mai 1945 auf Weisung General Eisenhowers in 
Flensburg-Mürwik verhaftet und "als Kriegsgefangene" inhaftiert. 
Konrad Adenauer (Präsident des Parlamentarischen Rates) erklärte am 23. Mai 1949 (x112/-
703): >>... Wir sind der festen Überzeugung, daß wir durch unsere Arbeit einen wesentlichen 
Beitrag zur Wiedervereinigung des ganzen deutschen Volkes und auch zur Rückkehr unserer 
Kriegsgefangenen und Verschleppten leisten.  
Wir wünschen und hoffen, daß bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk 
unter dieser Fahne wieder vereint sein wird.  
Uns alle leitete bei unserer Arbeit der Gedanke und das Ziel, das die Präambel des Grundge-
setzes in folgenden Worten zusammenfaßt:  
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, 
seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem 
vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in den Ländern Ba-
den, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, um dem 
staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfas-
sungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. 
Möge allezeit der Geist und der Wille, der aus diesen Sätzen spricht, im deutschen Volk le-
bendig sein.<< 
Die Präambel (feierliche Einleitung) des Grundgesetzes lautete (x067/226): >>Im Bewußtsein 
seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale 
und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa 
dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Bre-
men, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-
Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, um dem staatlichen Leben für 
eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt 
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dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.  
Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Das gesamte deut-
sche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutsch-
lands zu vollenden.<< 
Eine Volksabstimmung über die Annahme des Grundgesetzes erfolgte damals nicht, so daß 
das Grundgesetz am 23. Mai 1949 ohne die direkte demokratische Beteiligung des deutschen 
Volkes in Kraft trat. 
Der SPD-Abgeordnete Carlo Schmidt (einer der "Väter" des deutschen Grundgesetzes) 
schrieb damals über den letzten Satz der Präambel (x024/226-227): >>Dieser letzte Satz der 
Präambel ist ein unverjährbarer Auftrag, dem sich alle deutsche Politik zu unterwerfen hat. 
Das Grundgesetz hat es also ausdrücklich vermieden, irgend etwas aufzunehmen, aus dem der 
Schluß gezogen werden könnte, es sei von einer eigenen westdeutschen Staatsnation ausge-
gangen.<< 
Der deutsche Historiker Hermann Graml schrieb später über das "Wiedervereinigungsgebot" 
in der Präambel des Grundgesetzes (x073/233-234): >>Es existierte doch immer noch ein un-
gebrochenes Nationalgefühl ...  
Die Vorstellung, die Nation könne dauernd oder auch nur längere Zeit getrennt bleiben, er-
schien unter dem Einfluß des Bewußtseins der Zusammengehörigkeit nach wie vor nahezu 
allen Westdeutschen nicht allein als unerträglich, sondern als absurd.  
Daher wurde die Bundesrepublik, obwohl und weil ihre Gründung, die Spaltung der Nation 
gerade so recht sichtbar gemacht hatte, notwendigerweise – auch von der Regierung und ih-
rem Kanzler – als Provisorium verstanden, ihre Wiedervereinigung mit der vorerst draußen 
gebliebenen SBZ zu einem mit Selbstverständlichkeit proklamierten Ziel deutscher Politik.<< 
Das deutsche Grundgesetz, in dem zahlreiche "Sonderwünsche" (Forderungen) der West-
mächte berücksichtigt werden mußten, sollte im Hinblick auf Mittel- und Ostdeutschland nur 
für "eine Übergangszeit" gelten. Es wurde deshalb auf einen Volksentscheid verzichtet.  
Die Grundrechte wurden an den Anfang gestellt. Sie sollten die Freiheit des Staatsbürgers 
schützen und unabänderlich sein. Um ein gefestigtes Staatswesen zu gewährleisten, wurde die 
deutsche Verfassung von 1919 in einigen Punkten geändert. Das Volksbegehren und die di-
rekte Wahl des Staatsoberhaupts durch das Volk wurden z.B. abgeschafft.  
Im Artikel 24 des Grundgesetzes war bereits die Möglichkeit vorgesehen, deutsche Hoheits-
rechte an zwischenstaatliche Einrichtungen bzw. an andere Staaten zu übertragen, um angeb-
lich eine friedliche und dauerhafte Ordnung in der Welt zu gewährleisten. 
Die ursprüngliche Fassung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 
1949, die im Bundesgesetzblatt 1949 Nr. 1 veröffentlicht wird, lautet wie folgt (x859/...): 
>>… Artikel 24 
(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertra-
gen.  
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver 
Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwil-
ligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern 
der Welt herbeiführen und sichern.  
(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine 
allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.<<  
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts (Vorrang vor dem nationalen Recht) wurden gemäß 
Artikel 25 anerkannt (859/...): >>… Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestand-
teil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmit-
telbar für die Bewohner des Bundesgebietes.<<  
Die Urfassung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 enthielt 
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außerdem wesentliche Beschränkungen deutscher Hoheitsrechte, um Wiedergutmachungen 
und die Einbindung in Europa zu garantieren.  
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde damals nicht aufgrund des Selbstbe-
stimmungsrechtes des deutschen Volkes erlassen, wie es in der Präambel hieß, sondern das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wurde formalrechtlich infolge eines gemeinsa-
men Aktes der Militärgouverneure der drei Westmächte - als oberste Befehlshaber und Inha-
ber der obersten Gewalt in ihren Besatzungszonen - in Kraft gesetzt. 
Der deutsche Historiker Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) schrieb später über die 
völkerrechtliche Bedeutung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (x063/605): 
>>... Unbestritten ist heute, daß durch die militärische Kapitulation und durch die Besetzung 
des gesamten Staatsgebietes das Deutsche Reich als Staat, als Subjekt des Völkerrechts, nicht 
zu bestehen aufgehört hat. Es trat nur eine zeitweilige Handlungsunfähigkeit ein. 
Diese Handlungsfähigkeit wurde wieder hergestellt, als am 8. Mai 1949 das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland vom Parlamentarischen Rat verabschiedet und am 23. Mai in 
Kraft gesetzt wurde. Es kann demnach das Wort von Gerhard Anschütz, verwandt für das 
Deutsche Reich von 1871 und 1919, ... erneut zitiert werden: "Das neue und das alte Reich 
stehen nicht im Verhältnis der Rechtsnachfolge, sondern dem der Identität."<< 
Der deutsche Jurist Dr. Klaus Sojka (1926-2009) schrieb später über den Staat Bundesrepu-
blik Deutschland und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (x857/...): >>Die 
BRD ist kein Staat 
Die BRD ist kein Staat, sondern lediglich ein provisorisches "Besatzungs-Konstrukt". 
Das Grundgesetz 
Das "Bonner Grundgesetz", wie es ursprünglich genannt wurde, wurde auf Veranlassung der 
westlichen Besatzungsmächte vom mit überwiegend ausgezeichneten Fachleuten besetzten 
"Parlamentarischen Rat" erstellt und am 23. Mai 1949 in Bonn verkündet. Es wurde im Mai 
1949 durch die Volksvertretungen von mehr als zwei Drittel der beteiligten deutschen Länder 
angenommen. Bayern lehnte es ab, akzeptierte jedoch seine Verbindlichkeit durch die An-
nahme der übrigen westdeutschen Bundesländer. Diese verfassungsähnliche Satzung, die aus-
drücklich als Provisorium gedacht war, mußte 
a) die für sie verbindlichen Vorstellungen der drei westlichen Besatzungsmächte berücksichti-
gen (vergleiche Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 III ...), gleichwohl 
b) die Formulierung eines modernen Verfassungstextes anbieten und hierbei 
c) vor allem durch den Hinweis auf die Vorläufigkeit die unterdrückte Abstimmung durch das 
Volk übermänteln und nicht zuletzt  
d) den - nicht kompetenten - Ländern die Annahme hauptsächlich durch den Hinweis auf das 
Provisorium schmackhaft machen, das ja einer späteren Volksabstimmung unterliegen wür-
de. ... 
Keine eindeutige Bevollmächtigung 
... Die Vorläufigkeit  des Bonner Grundgesetzes geht aus der ursprünglichen Fassung der vom 
"Parlamentarischen Rat" verabschiedeten und von den Ländern angenommenen Fassung her-
vor. Darin heißt es unter anderem, das deutsche Volk habe in den damals bestehenden Län-
dern, "um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben", das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Das gesamte deutsche Volk bleibe 
(jedoch) aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu 
vollenden. Und in seinem Art. 146 ist festgeschrieben: 
"Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 
Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden 
ist." ...<< 
Am 14. August 1949 fand in den 3 Westzonen die 1. Bundestagswahl der Bundesrepublik 
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Deutschland statt (x089/82): >>CDU/CSU = 31 %, SPD = 29,2 %, FDP = 11,9 %, KPD = 5,7 
%, DP = 4 %, Sonstige = 19,2 %.<< 
Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) schrieb am 24. August 
1949 über den Wahlausgang der ersten Bundestagswahl (x112/750): >>Ohne diese praktische 
Wahlhilfe des britischen Außenministeriums und des Genossen Bevin für die CDU wären wir 
wenigstens formal die stärkste Partei geworden, ohne damit an der Entwicklung zum Bürger-
block etwas Beträchtliches hätten ändern (zu) können. ...<< 
Die auf Bundesebene organisierten Landsmannschaften der Vertriebenen schließen sich in 
Bad Homburg im Verband Vereinigter Ostdeutscher Landsmannschaften (VOL) zusammen, 
den man im Jahre 1952 in Verband der Landsmannschaften (VdL) umbenennt. Vorsitzender 
des VOL wird der sudetendeutsche Politiker Rudolf Lodgman von Auen (1877-1962). 
Dr. Kurt Schumacher (1895-1952, von 1946-52 SPD-Vorsitzender) schrieb am 28. August 
1949 über das Wahlergebnis der ersten Bundestagswahl (x112/750): >>... Es ist nicht die 
Frankfurter Wirtschaftspolitik, die uns im Wahlergebnis so sehr geschadet hat, als vielmehr 
die kämpfende Kirche, die nicht sehen will, daß hier ein deutsches Staatswesen neu entstehen 
soll, sondern die die Neuregelung und Ausweitung der kirchlichen Rechte im Auge hat.<< 
Der FDP-Politiker Theodor Heuss (1884-1963) wurde am 12. September 1949 zum Bundes-
präsidenten gewählt.  
Bundespräsident Theodor Heuss, der sich wesentlich an der Formulierung des Grundgesetzes 
beteiligt hatte, erklärte während seiner Antrittsrede vor dem deutschen Bundesrat und Bundes-
tag am 12. September 1949 (x105/307-308): >>Niemand wird, so hoffe ich, mißdeuten, und 
mancher wird verstehen, wenn ich in dieser mich sehr bewegenden Stunde, die mein Leben 
verwandelt, zunächst sehr persönliche Dinge anspreche und zweier Männer gedenke:  
Mein früh verstorbener Vater hat in die Seelen seiner jungen Söhne die Legenden des Jahres 
1848 gegossen, die mit der Familiengeschichte verbunden sind, und uns einen Begriff davon 
gegeben, daß die Demokratie und Freiheit nicht bloße Worte, sondern lebensgestaltende Wer-
te sind.  
Ich darf weiter an Friedrich Naumann denken, ... ohne den ich nicht das wäre, was ich bin, 
dem ich zumal das Wissen verdanke, das als Erbe in mir geblieben ist, daß die Nation nur le-
ben kann, wenn sie von der Liebe der Massen ihres Volkes getragen wird, und von dem ich 
gelernt habe, daß die soziale Sicherung mit die Voraussetzung der politischen Sicherung ist. ... 
Gestatten Sie mir noch ein persönliches Wort. In den Zeitungen habe ich in den letzten Tagen 
allerhand seltsame Dinge von mir lesen können, nette Sachen. Aber es wurde darin auch ge-
sagt, mir fehle die Ellenbogenkraft, die zum Politiker gehöre.  
Ich selber habe das Gefühl: Von der Ellenbogenpolitik haben wir reichlich genug gehabt. Ich 
betrachte es persönlich als einen Gewinn meines Lebens, im öffentlichen Leben tätig zu sein, 
daß ich die Worte so gebrauche, daß ich auf der Rechten wie auf der Linken persönliche 
Freundschaft und Vertrauensleute besaß, heute besitze und es wird so bleiben. 
Mir scheint, daß dieses Amt, in das ich gestellt bin, keine Ellenbogen vertragen kann, sondern 
daß es den Sinn hat, über den Kämpfen, die kommen, die notwendig sind, die ein Stück des 
politischen Lebens darstellen, als ausgleichende Kraft vorhanden zu sein. 
Wir sind eine Bundesrepublik. ... Wir wollen in Deutschland keinen Zentralismus haben. Wir 
haben die Lehre der Nationalsozialisten hinter uns, die gezeigt haben, wohin es führt, wenn 
der deutsche Mensch genormt werden soll. Wir wollen nicht den genormten Deutschen. Wir 
wollen diese Aussprache. Die Länder sollen ihr Eigenleben führen, aber nicht ihr Sonderleben, 
sondern im Verband des Gemeinen. ... 
Ich habe selber zum Grundgesetz, als wir es berieten, den Antrag gestellt, daß wir uns als 
stellvertretend empfinden für die deutschen Brüder (im Osten), die an dieser Aufgabe nicht 
mitwirken konnten. Wir wissen gut genug, daß das Herausarbeiten aus unserer Situation, in 
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der wir stecken, nicht bloß von uns geleistet wird, sondern daß hier eine Weltproblematik vor-
liegt, die mit dem Mächteschicksal der Anderen verbunden ist. 
Deutschland braucht Europa, aber Europa braucht auch Deutschland. Wir wissen, daß wir im 
Geistigen ärmer geworden sind in der Hitlerzeit, als uns die Macht des Staates von dem Leben 
der Völker absperrte.  
Aber wir wissen auch dieses: Die Anderen würden ärmer auch ohne das, was Deutschland 
bedeutet.  
Wir stehen vor großen Aufgaben, ein neues Nationalgefühl zu bilden. Es ist eine sehr schwere 
erzieherische und erlebnismäßige Aufgabe, daß wir nicht in den Ressentiments versinken und 
stecken bleiben, in die das Unglück des Staates uns gestürzt hat.  
Wir werden der hochfahrenden Hybris (dem frevelhaften Übermut) ausweichen müssen, die 
oft genug bei den Deutschen zutage getreten ist. Es ist ein seltsames deutsches Volk, das voll 
der größten Spannungen ist, wo das Subalterne neben dem Genial-Spekulativen und der gro-
ßen Romantik steht.  
Wir haben die Aufgabe, uns im politischen Raum zum Maß und zum Gemäßen zurückzufin-
den und unsere Würde neu zu bilden, die wir nie im Innern der Seele verloren. ...<< 
Konrad Adenauer wurde am 15. September 1949 zum Bundeskanzler gewählt. Bundeskanzler 
Adenauer bildete daraufhin noch am selben Tag eine Koalitionsregierung aus CDU/CSU, FDP 
und DP. 
Bundeskanzler Adenauer berichtete während seiner Regierungserklärung am 20. September 
1949 (x973/…): >>Meine Damen und meine Herren!  
Das Werden des neuen Deutschlands hat sich nach den langen Verhandlungen im Parlamenta-
rischen Rat und den Wahlen zum Bundestag am 14. August mit großer Schnelligkeit vollzo-
gen. 
Am 7. September haben sich der Bundestag und der Bundesrat konstituiert; am 12. September 
hat der Bundestag den Bundespräsidenten gewählt, am 15. September den Bundeskanzler. Der 
Bundespräsident hat mich daraufhin am gleichen Tage zum Bundeskanzler ernannt. Heute, am 
20. September, hat er auf meinen Vorschlag die Bundesminister ernannt. 
Mit der Konstituierung der Bundesregierung, die am heutigen Tage erfolgt ist, ist auch das 
Besatzungsstatut in Kraft getreten. Wenn auch die Zuständigkeit des Bundestags und der 
Bundesregierung durch das Besatzungsstatut beschränkt ist, so darf uns doch diese Entwick-
lung, dieses Werden des deutschen Kernstaates mit Freude erfüllen. 
Der Fortschritt gegenüber den Verhältnissen, die seit 1945 bei uns bestanden, auch gegenüber 
den Zuständen des nationalsozialistischen Reichs, ist groß. Zwar müssen wir uns immer be-
wußt sein, daß Deutschland und das deutsche Volk noch nicht frei sind, daß es noch nicht 
gleichberechtigt neben den anderen Völkern steht, daß es - und das ist besonders schmerzlich 
- in zwei Teile zerrissen ist. Aber wir erfreuen uns doch einer wenigstens relativen staatlichen 
Freiheit. Unsere Wirtschaft ist im Aufstieg. Wir haben vor allem aber wieder den Schutz der 
Persönlichkeitsrechte. Niemand kann bei uns, wie das im nationalsozialistischen Reich der 
Fall war und wie es jetzt noch in weiten Teilen Deutschlands, in der Ostzone, zu unserem Be-
dauern der Fall ist, durch Geheime Staatspolizei oder ähnliche Einrichtungen der Freiheit und 
des Lebens beraubt werden. Diese Güter: Rechtsschutz, Schutz der persönlichen Freiheit, die 
wir lange Jahre nicht besaßen, sind so kostbar, daß wir trotz allem, was uns noch fehlt, uns 
darüber freuen müssen, daß wir diese Persönlichkeitsrechte wieder besitzen. … 
Unter den Bundesministerien fehlt ein Außenministerium. Ich habe auch nicht den an mich 
herangetragenen Wünschen stattgegeben, ein Ministerium für zwischenstaatliche Beziehungen 
einzurichten. Ich habe das deshalb nicht getan, weil nach dem Besatzungsstatut die auswärti-
gen Angelegenheiten unter Einschluß internationaler Abkommen, die von Deutschland oder 
im Namen Deutschlands abgeschlossen werden, Sache der Alliierten Hohen Kommission für 
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die drei Zonen sind. Wenn wir demnach auch kein Ministerium des Auswärtigen haben, so 
bedeutet das keineswegs, daß wir damit auf jede Betätigung auf diesem Gebiete Verzicht lei-
sten. Das Paradoxe unserer Lage ist ja, daß, obgleich die auswärtigen Angelegenheiten 
Deutschlands von der Hohen Alliierten Kommission wahrgenommen werden, jede Tätigkeit 
der Bundesregierung oder des Bundesparlaments auch in inneren Angelegenheiten Deutsch-
lands irgendwie eine ausländische Beziehung in sich schließt. Deutschland ist infolge Besat-
zung, Ruhrstatut, Marshall-Plan usw. enger mit dem Ausland verflochten als jemals zuvor. 
(Abgeordneter Renner: "Verflochten" ist gut!) 
Diese Angelegenheiten werden in einem im Bundeskanzleramt zu errichtenden Staatssekreta-
riat zusammengefaßt werden. Davon abgesehen glaube ich, daß die Hohen Kommissare infol-
ge der großen Verantwortung, die sie tragen, keine wichtige Entscheidung in deutschen aus-
ländischen Angelegenheiten treffen werden, ohne mit der Bundesregierung vorher Fühlung 
genommen zu haben. Die Erfahrung, die ich in den wenigen Tagen meiner Amtstätigkeit ge-
macht habe, berechtigt mich durchaus zu dieser Annahme. … 
Die Frage der Demontage unserer industriellen Anlagen bewegt das gesamte deutsche Volk. 
Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der sich gegen die Demontage wirklich kriegs-
wichtiger Industrien irgendwie wendet. Aber die Vernichtung großer wirtschaftlicher Werte 
ist eine Angelegenheit, die man im Ausland nicht damit abtun sollte, daß es einmal so be-
schlossen ist. 
(Sehr gut! in der Mitte.) 
Die letzte Änderung der Liste der zu demontierenden Werke war zwar, rein äußerlich betrach-
tet, ein großes Entgegenkommen gegenüber den deutschen Wünschen; sachlich, der Produkti-
onskapazität und dem Werte nach gesehen, sind aber die deutschen Wünsche nur zu etwa 10% 
erfüllt worden. 
(Hört! Hört! rechts.) 
Die Demontagefrage ist auch eine Frage von großer psychologischer Bedeutung. Man versteht 
in den weitesten Kreisen des deutschen Volkes nicht, daß man mit der einen Hand ihm wirt-
schaftliche Hilfe gibt und mit der anderen Hand wirtschaftliche Werte zerstört. 
(Sehr richtig! in der Mitte und rechts.) 
Man glaubt im deutschen Volke, daß damit die auch von ausländischen Staatsmännern wie-
derholt abgegebene Erklärung schwer zu vereinbaren ist, daß Deutschland zum Wiederaufbau 
Europas notwendig ist. Zur Zeit sind die maßgebenden Staatsmänner der Vereinigten Staaten, 
Englands und Frankreichs in Washington versammelt. Das deutsche Volk würde sich herzlich 
freuen, wenn diese Zusammenkunft dazu benützt würde, um das deutsche Demontageproblem 
einer Nachprüfung im Sinne einer Berücksichtigung der deutschen Wünsche zu unterziehen. 
Ich glaube, wenn auch mit aller Vorsicht, sagen zu können, daß man die Hoffnung hegen darf, 
daß dies in Washington geschieht. 
(Bravo! in der Mitte und rechts.) … 
Meine Damen und Herren! Ich komme zu einem besonders ernsten und wichtigen Kapitel. 
Deutschland wird nunmehr durch seine staatliche Neugestaltung in die Lage versetzt, sich der 
Frage der deutschen Kriegsgefangenen und Verschleppten mit größerer Stärke anzunehmen 
als bisher. In Rußland werden noch Millionen von Kriegsgefangenen zurückgehalten. 
(Zuruf rechts: Herr Renner, hören Sie!) 
Wir wissen nicht, wohin die 1,5 bis 2 Millionen deutscher Kriegsgefangener gekommen sind, 
(Abg. Renner: Fragen Sie Hitler! - Lachen und Zurufe rechts.) 
die aus den russischen Heeresberichten über die jetzt von Rußland angegebene Zahl der 
Kriegsgefangenen hinaus errechnet werden konnten. 
(Zuruf des Abg. Renner.) 
Das gleiche gilt in ähnlicher Weise für Jugoslawien. 
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(Zuruf von der KPD: Und Indochina! - Zuruf rechts: Tschechei!) 
Das Geschick dieser Millionen Deutscher, die jetzt schon seit Jahren das bittere Los der Ge-
fangenschaft getragen haben, ist so schwer, das Leid ihrer Angehörigen in Deutschland so 
groß, daß alle Völker mithelfen müssen, diese Gefangenen und Verschleppten endlich ihrer 
Heimat und ihrer Familie zurückzugeben. … 
Die Arbeit der Bundesregierung wird weiter den etwa 200 000 Deutschen gelten müssen, die 
sich in dem ehemaligen Ostpreußen und Schlesien sowie in der Tschechoslowakei befinden, 
die als Facharbeiter oder als politisch mehr oder minder Belastete zurückgehalten werden. 
Darunter befinden sich viele Frauen, die in der ersten Schockwirkung der Niederlage und in 
der Hoffnung auf Rückkehr ihrer noch in Gefangenschaft befindlichen Männer für Polen op-
tiert haben, deren Männer aber in der Zwischenzeit nach Westdeutschland entlassen worden 
sind. Das Internationale Rote Kreuz hat es übernommen, mit den Westalliierten einerseits und 
mit Warschau und Prag andererseits über die Umsiedlung dieser bedeutenden Restbevölke-
rung zu verhandeln. Die Verhandlungen sind später überraschend - soviel den deutschen Stel-
len bekanntgeworden ist, durch die britische Militärregierung - abgebrochen worden mit der 
damals gegebenen Begründung, man müsse erst die Bundesregierung abwarten. 
(Hört! Hört! in der Mitte und rechts.) 
Die Bundesregierung wird sich auch um die 300 000 freien Arbeiter bemühen müssen, die, 
um aus der Kriegsgefangenschaft herauszukommen, in Frankreich, Belgien und England Ver-
träge als freie Arbeiter geschlossen haben. Endlich werden wir die Forderung erheben müssen, 
daß gegen diejenigen Deutschen, die in den alliierten Ländern wegen behaupteter Kriegs-
verbrechen zurückgehalten werden, die Gerichtsverhandlungen unter Wahrung aller rechtli-
chen Formen schnell zu Ende geführt werden. 
... Lassen Sie mich nun zu Fragen übergehen, die uns in Deutschland außerordentlich am Her-
zen liegen und die für unser gesamtes Volk Lebensfragen sind. Es handelt sich um die Ab-
kommen von Jalta und Potsdam und die Oder-Neiße-Linie. Im Potsdamer Abkommen heißt es 
ausdrücklich: Die Chefs der drei Regierungen - das sind die Vereinigten Staaten, England und 
Sowjetrußland - haben ihre Ansicht bekräftigt, daß die endgültige Bestimmung der polnischen 
Westgrenze bis zur Friedenskonferenz vertagt werden muß. 
(Hört! Hört! rechts.) 
Wir können uns daher unter keinen Umständen mit einer von Sowjetrußland und Polen später 
einseitig vorgenommenen Abtrennung dieser Gebiete abfinden. 
(Sehr richtig! und lebhafter Beifall rechts, in der Mitte und bei der SPD.) 
Diese Abtrennung widerspricht nicht nur dem Potsdamer Abkommen, sie widerspricht auch 
der Atlantik-Charta vom Jahre 1941, der sich die Sowjet-Union ausdrücklich angeschlossen 
hat. 
(Erneute Zustimmung in der Mitte und rechts.) 
Die Bestimmungen der Atlantik-Charta sind ganz eindeutig und klar. Die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen hat durch Beschluß vom 3. November 1948 die Großmächte auf-
gefordert, nach diesen Prinzipien baldmöglichst Friedensverträge abzuschließen. Wir werden 
nicht aufhören, in einem geordneten Rechtsgang unsere Ansprüche auf diese Gebiete weiter 
zu verfolgen. 
(Lebhafter Beifall in der Mitte und rechts. - Abgeordneter Dr. Richter: Bitte auch das Sude-
tenland dabei nicht vergessen, Herr Bundeskanzler!) 
Ich weise darauf hin, daß die Austreibung der Vertriebenen in vollem Gegensatz zu den Be-
stimmungen des Potsdamer Abkommens vorgenommen worden ist. 
(Sehr richtig! rechts.) 
In diesem Potsdamer Abkommen ist nur von einer Umsiedlung der in Polen, der Tschecho-
slowakei und Ungarn verbliebenen deutschen Bevölkerung die Rede, und es war vereinbart 
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worden, daß jede stattfindende Umsiedlung auf organisierte und humane Weise vorgenommen 
werden sollte. Es fällt mir sehr schwer, meine Damen und Herren, wenn ich an das Schicksal 
der Vertriebenen denke, die zu Millionen umgekommen sind, 
(Zuruf in der Mitte: 5 Millionen!) 
mit der notwendigen leidenschaftslosen Zurückhaltung zu sprechen. Ich darf aber darauf hin-
weisen, daß kein Geringerer als Winston Churchill bereits im August 1945 im britischen Un-
terhaus öffentlich und feierlich nicht nur gegen die Praxis der Massenaustreibung Protest ein-
gelegt hat. 
(Abgeordneter Dr. Schmid: Er hat mit unterschrieben!) 
Die Massenaustreibung nannte Churchill eine "Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes", und er 
deutete an, daß eine unerhört große Zahl von diesen Vertriebenen einfach verschwunden sei. 
Am 10. Oktober 1945 stellte der britische Außenminister Bevin fest, daß Großbritannien in 
keiner Weise verpflichtet sei, die Ansprüche Polens auf die Oder-Neiße-Linie zu unterstützen. 
Die gleiche Feststellung traf der frühere amerikanische Außenminister Byrnes am 6. Septem-
ber 1946 in seiner bekannten Rede in Stuttgart. Die Bundesregierung wird allen diesen Fragen 
die größte Aufmerksamkeit widmen und sich dafür einsetzen, daß auch das uns zustehende 
Recht geachtet wird. 
(Lebhafte Zustimmung in der Mitte und rechts.) 
Sie wird das ganze Rechts- und Tatsachenmaterial in einer Denkschrift, die veröffentlicht und 
den alliierten Regierungen überreicht werden wird, zusammenfassen. 
... Ich habe an einer anderen Stelle schon ausgeführt, daß das Besatzungsstatut zwar ein Fort-
schritt, sogar ein erheblicher Fortschritt gegenüber dem bisherigen Zustand ist. Es wird aber 
ganz darauf ankommen, ob es in dem Geist gehandhabt wird, der aus dem Begleitschreiben 
der Außenminister von England, Frankreich und den Vereinigten Staaten vom April dieses 
Jahres an den Präsidenten des Parlamentarischen Rats sprach. "Die Außenminister betonen", 
so heißt es in der Note, "daß es das höchste Ziel der drei Alliierten Regierungen ist, den festen 
Einbau des deutschen Volkes in einem demokratischen Bundesstaat in den Rahmen eines eu-
ropäischen Zusammenschlusses zum beiderseitigen Besten zu ermutigen und zu fördern." Wir 
sind überzeugt davon, daß, wenn das Besatzungsstatut in diesem Sinne gehandhabt wird, es 
uns ein eigenes starkes Leben und weitere Fortschritte ermöglichen wird. 
(Abgeordneter Renner: Sie nannten es einmal Kolonialstatut!) 
... Ich bin überzeugt: wenn, wie es in dem Besatzungsstatut vorgesehen ist, nach 12 Monaten 
und auf jeden Fall innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten des Statuts die Besatzungs-
mächte seine Bestimmungen im Lichte der Erfahrungen prüfen, die sie inzwischen gemacht 
haben, werden die Mächte sicher zu dem Ergebnis kommen, daß es möglich sein wird, die 
Zuständigkeit der deutschen Behörden auf den Gebieten der Legislative, der Exekutive und 
der Justiz weiter auszudehnen. 
Und nun, meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Wort über unsere Stellung zum Be-
satzungsstatut sagen! Das Besatzungsstatut ist alles andere als ein Ideal. Es ist ein Fortschritt 
gegenüber dem rechtlosen Zustand, in dem wir bis zum Inkrafttreten des Besatzungsstatuts 
gelebt haben. Es gibt aber keinen andern Weg für das deutsche Volk, wieder zur Freiheit und 
Gleichberechtigung zu kommen, 
(Abgeordneter Renner: Friedensvertrag!) 
als indem es dafür sorgt, daß wir nach dem völligen Zusammenbruch, den uns der Nationalso-
zialismus beschert hat, mit den Alliierten zusammen wieder den Weg in die Höhe gehen. Der 
einzige Weg zur Freiheit ist der, daß wir im Einvernehmen mit der Hohen Alliierten Kommis-
sion unsere Freiheiten und unsere Zuständigkeiten Stück für Stück zu erweitern versuchen. 
... Es besteht für uns kein Zweifel, daß wir nach unserer Herkunft und nach unserer Gesinnung 
zur westeuropäischen Welt gehören. Wir wollen zu allen Ländern gute Beziehungen, auch 
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solche persönlicher Art, unterhalten, insbesondere aber zu unsern Nachbarländern, den Bene-
lux-Staaten, Frankreich, Italien, England und den nordischen Staaten. 
Der deutsch-französische Gegensatz, der Hunderte von Jahren die europäische Politik be-
herrscht und zu so manchen Kriegen, zu Zerstörungen und Blutvergießen Anlaß gegeben hat, 
muß endgültig aus der Welt geschafft werden. 
(Lebhafter Beifall.) 
Ich hoffe, ja ich sage: ich glaube, daß das Saargebiet nicht zu einem Hindernis auf diesem 
Weg werden wird. 
(Aha! und Hört! Hört!) 
Am Saargebiet hat Frankreich - das ist ohne weiteres anzuerkennen - wirtschaftliche Interes-
sen. Deutschland hat dort wirtschaftliche und nationale Interessen. 
(Sehr richtig! - Zuruf: Sind das nur Interessen?) 
Schließlich aber haben die Saarbewohner selbst den begründeten Wunsch, daß ihre eigenen 
wirtschaftlichen und nationalen Interessen berücksichtigt werden. 
(Zuruf von der KPD: Vielleicht sagen Sie auch etwas über die Ausweisungen aus dem Saar-
gebiet!) 
Alle diese Interessen sollen in eine Ordnung und Übereinstimmung gebracht werden, die sich 
im Rahmen der Europäischen Union, deren Mitglied wir möglichst bald zu werden wünschen, 
finden lassen wird. 
Mit aufrichtiger Genugtuung und Freude, meine Damen und Herren, denke ich daran, daß 
Außenminister Bevin mir in einer persönlichen Unterredung im Sommer dieses Jahres erklärt 
hat: der Krieg zwischen unseren beiden Völkern ist zu Ende, unsere beiden Völker müssen 
Freunde sein. 
Ich habe eben gesagt, wir wünschen möglichst bald in die Europäische Union aufgenommen 
zu werden. Wir werden gerne und freudig an dem großen Ziel dieser Union mitarbeiten. Ich 
weise darauf hin, daß wir in unserer Bonner Verfassung im Artikel 24 für den Bund die Mög-
lichkeit vorgesehen haben, Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu übertragen 
und sich zur Wahrung des Friedens im System gegenseitig-kollektiver Sicherheit einzuordnen. 
Es heißt dann in diesem Artikel weiter: 
"Der Bund wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine 
friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeifüh-
ren und sichern." 
Ich glaube, daß unser Grundgesetz damit die fortschrittlichste aller Verfassungen ist. 
(Sehr richtig!) 
Wir sind entschlossen, alles zu tun, was in unserer Kraft steht, um den in diesem Artikel vor-
gezeichneten Weg zur Sicherung des Friedens in Europa und in der Welt zu gehen. 
Quelle: 1. Deutscher Bundestag. Stenographisches Protokoll der 5. Sitzung. Bonn 1949, S. 
22-30.<< 
Am 21. September 1949 trat das Besatzungsstatut der Alliierten in Kraft. Es schränkte die 
deutschen Souveränitätsrechte bis zum 5. Mai 1955 empfindlich ein. Das Besatzungsstatut 
wurde schließlich durch die Pariser Verträge (1955) teilweise aufgehoben (Deutschlandver-
trag). 
Am 7. Oktober 1949 gründete die "Provisorische Volkskammer" die Deutsche Demokratische 
Republik. Die Ausrufung der "DDR" erfolgte aus taktischen Gründen erst nach der Gründung 
der Bundesrepublik Deutschland; scheinbar als Antwort auf einen Schritt des Westens. Tat-
sächlich war dieser Schritt nur die formelle Bestätigung einer Spaltungspolitik, die die So-
wjetunion bereits seit Juli 1945 eingeleitet hatte (x009/406). Die von der Volkskammer ge-
wählte Regierung der DDR übernahm später nach dem sowjetischen Muster die Bezeichnung 
"Ministerrat".  
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Der deutsch-amerikanische Historiker und Autor Frank Fabian berichtete später über die 
"Deutsche Demokratische Republik" (x313/400-402): >>Die Deutsche Demokratische Repu-
blik (1949-1990) war weder demokratisch noch eine Republik, tat aber alles, um die Illusion 
einer Demokratie aufrechtzuerhalten. Auch die freien, geheimen Wahlen waren weder frei 
noch geheim. Zwar waren verschiedene Parteien zugelassen, die allerdings streng kontrolliert 
wurden. Der Ausgang bei den Wahlen stand von vorneherein fest. Sie wurden stets euphorisch 
als Sieg des Systems gefeiert. 
Russisch war die erste Fremdsprache, die in den Schulen gelehrt wurde. Rund 16 Millionen 
Ostdeutsche (bzw. Mitteldeutsche) wurden damals auf die marxistische Ideologie eingeschwo-
ren und "umerzogen".  
Am Anfang bemühte sich die (von den Sowjets kontrollierte) Regierung, das Land schnell 
wieder auf die Beine zu bringen und die Industrieproduktion anzukurbeln. Mit Hilfe von Fünf-
jahresplänen erzielte man besonders im Bereich der chemischen Industrie, des Maschinenbaus 
und der Energiewirtschaft (Braunkohle) erstaunliche Produktionserfolge. Zu Beginn der 70er-
Jahre war die DDR kurzzeitig das zehntgrößte Industrieland der Erde. ... 
Auf der anderen Seite gab es in der DDR nicht genügend Konsumgüter (Autos, technische 
Geräte, Telefone), und auch andere Handelsgüter waren knapp. Die Infrastruktur hinkte hin-
terher, und die Produktionsmethoden wurden mit der Zeit ineffizient. Am erbärmlichsten war 
es um die Freiheit bestellt. Über alles wachte der Staat, alles kontrollierte er. Der Staat schien 
allgegenwärtig zu sein, das Individuum war nichts, der Staat alles. 
... Die Ausbildung war zum Teil hervorragend, doch wenn es um geisteswissenschaftliche 
Fächer ging, dann wurde stramm in Richtung Marxismus/Leninismus indoktriniert. 
Genau genommen wurden die Menschen in der DDR nach Strich und Faden belogen und be-
trogen. Mithilfe einzelner, sichtbarer Erfolge (im Hochleistungssport etwa) versuchte man, so 
etwas wie ein eigenes deutsches Bewußtsein zu schaffen, doch das mißlang. 
Die freie Meinungsäußerung wurde unterdrückt, Bücher, Radio, Fernsehen und Kunst wurden 
streng zensiert. Die DDR war eine lupenreine Diktatur, selbst wenn es einige Freiräume und 
Bürgerrechtler gab, man westliche Sender hören und sehen konnte und im Rahmen der Kir-
chen so manches laut gesagt wurde. 
Aber schon die Reisefreiheit war beschnitten, die allgegenwärtige MfS bespitzelte alle und 
jeden. Es gab rund 90.000 offizielle und etwa 100.000 inoffizielle Mitarbeiter der Stasi – eine 
unerhörte Menge für ein Land mit rund 16 Millionen Einwohnern. Jeder ... (84.) Bürger war 
ein Spitzel! 
Opposition wurde grundsätzlich im Keim erstickt, Mord, Einschüchterung und Erpressung 
waren an der Tagesordnung. Es handelte sich um einen Unrechtsstaat, kontrolliert von der 
Sowjetunion, die mehr als 300.000 Soldaten in der DDR abgestellt hatte, vom KGB ganz zu 
schweigen. Die SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) hielt alles fest im Griff. Erst 
Walter Ulbricht, dann Erich Honecker (ab 1976) leiteten diese Diktatur im Auftrage der So-
wjets. 
Viele Bürger flohen, selbst die "Mauer" half nicht viel, der "antifaschistische Schutzwall", wie 
er offiziell genannt wurde. Das Recht wurde regelmäßig gebeugt. Menschen überall über-
wacht und Andersdenkende unterdrückt. 
Die Hypothek wog schwer: Bis zum Jahre 1945 wurden die Menschen in der DDR mit dem 
Nationalsozialismus traktiert, danach versuchte man. ihnen den Marxismus-Kommunismus 
einzuhämmern. ...<< 
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik waren bis zum 
Abschluß des "Zwei-Plus-Vier-Vertrages" keine souveränen Staaten, weil das Deutsche Reich 
völkerrechtlich nie untergegangen ist. Es handelte sich lediglich um Besatzungskonstrukte der 
alliierten Siegermächte, aber um keine Staaten im völkerrechtlichen Sinn, denn sie verfügten 
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nicht über die klassischen Merkmale eines Staates: Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. 
Weder die von den Siegermächten gegründete Bundesrepublik Deutschland noch die Deut-
sche Demokratische Republik waren völkerrechtlich politisch und ökonomisch unabhängige 
Staaten oder souveräne Staaten.  
In der Bundesrepublik Deutschland (BRD) waren die freien, geheimen Wahlen zwar frei und 
geheim, aber die gewählten Parteien und Abgeordneten konnten die Interessen des deutschen 
Volkes nicht souverän vertreten. Aufgrund des Besatzungsstatutes, der geheimen Zusatzver-
träge (Ruhrstatut und Zwangsmitgliedschaft in den Folgegemeinschaften Europäische Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl bzw. Montanunion, EG und EU) sowie der zahlreichen ge-
heimen Vorbehaltsrechte handelten die gewählten Parteien und Abgeordneten seit Gründung 
der BRD im Auftrag und nach den Vorgaben der alliierten Siegermächte.  
Insofern waren alle bisher durchgeführten Wahlen in der BRD (wie auch in der DDR) über-
flüssige Pseudowahlen.  
Die Tageszeitung "Die Welt" berichtete später (am 8. Dezember 2011): >>EU am Scheide-
weg  
… Gemeint sind Ereignisse, von denen nur wenige Notiz nehmen und die einem, wenn man 
von ihnen erfährt, glatt die Sprache verschlagen, weil ihre Wirkung die demokratische Ver-
faßtheit der Bundesrepublik Deutschland in ihren Grundfesten erschüttert. 
Nehmen wir nur diesen Satz: Deutschland sei seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu 
keinem Zeitpunkt ein souveräner Staat gewesen. Das sagte nicht irgendein Extremist, son-
dern sagte kein geringerer als Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Ende November auf 
dem "European Banking Congress" in der Alten Oper in Frankfurt am Main. …<< 
Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen berichtete später über die "Spaltung und 
Wiedervereinigung" Deutschlands (x009/405-408): >>Auf der Konferenz in Teheran (Ende 
1943) vereinbarten Roosevelt, Churchill und Stalin die Spaltung Deutschlands. In Jalta (Fe-
bruar 1945) war dies ihre gemeinsame Forderung. Im März verzichtete Stalin gleich Churchill 
darauf, die Spaltung zu verlangen. Stalin ließ - dem Buchstaben nach - die Spaltung fallen, 
denn er befürchtete,  
1. seinen Anspruch auf Reparationen und Mitregierung des Ruhrgebietes,  
2. die langfristig geplante Bolschewisierung ganz Deutschlands zu gefährden. 
Das Potsdamer Abkommen forderte nur "Dezentralisation ... örtliche Selbstverwaltung (§ III, 
A 9), jedoch keine Spaltung. Immer wieder behauptet das Regime der SBZ, Deutschland sei 
nach 1945 von den Westmächten und politischen Kreisen Westdeutschlands gespalten wor-
den. Das ZK der SED behauptete zum "10. Jahrestag der Gründung der DDR! (7.10.1959), es 
hätten "die mit dem ausländischen Imperialismus verbündeten reaktionären imperialistischen 
Kreise in Westdeutschland die Spaltung Deutschlands" bewerkstelligt. 
Wie aber geschah Deutschlands Spaltung?  
Bereits am 25.7.1945 errichtete die SMAD 11 deutsche Zentralverwaltungen, die von Anfang 
an gewisse Weisungsrechte gegenüber den 5 Landesverwaltungen hatten und sich bald - natür-
lich als Instrument der SMAD - zu zentralen Regierungsstellen über die gesamte SBZ erho-
ben. Der im August 1946 eingesetzten "Deutschen Verwaltung des Innern" wurden die Poli-
zeien der 5 Länder untergeordnet. So begründete die SMAD die verwaltungsmäßige Spaltung 
Deutschlands schon im Herbst 1946. ... 
Noch schwerer wiegt die wirtschaftliche, soziale und allgemein politische Spaltung, die die 
Sowjets schon früh vollzogen: Sie zwangen der SBZ schon 1945/46 einen kommunistischen 
Gesellschaftszustand auf, der jenem der Westzonen entgegengesetzt war (Bodenreform, Ent-
eignung). Zögernd und spät, gegen den Willen Frankreichs, vereinigten die USA und England 
erst am 1.1.1947 ihre Zonen, und auch nur wirtschaftlich. ... 
Die SMAD gab am 14.6.1947 der Zentralverwaltung der SBZ die Bezeichnung DWK und die 



 19 

Vollmachten einer wirklichen Zentralregierung. Dieser DWK gehörten in Wirklichkeit auch 
die zentralen deutschen Verwaltungen für Inneres (Polizei), Justiz, Volksbildung und Ge-
sundheitswesen an, obwohl sie amtlich selbständig waren. –  
Im April 1947 scheiterte die Moskauer Viererkonferenz, weil die Westmächte der Sowjetuni-
on weder die "demokratisch-antifaschistische" Ausrichtung Westdeutschlands, Reparationen 
aus laufender Produktion noch Vier-Mächte-Kontrolle der Ruhr zubilligen konnten. ... 
Der nächste Schritt der Sowjetunion zur Spaltung war die Stärkung der DWK am 9.3.1948. 
Dies beantworteten die Westmächte mit Besprechungen über die Vorbereitung eines Dreizo-
nen-Notstaates (23.2. bis 3.6.1948). Diese Abwehrhandlung nahm die Sowjetunion als Vor-
wand, um den Kontrollrat zu verlassen (20.3.1948).  
Weiter weigerte sie sich, die schon allzu lange verzögerte Währungsunion mitzumachen 
(24.7.1948), richtete die Blockade gegen West-Berlin, daß die Westmark erhalten hatte, und 
organisierte die Spaltung Berlins (30.11.1948).  
Die Errichtung der Bundesrepublik am 8.5.1949 war eine Notwehrmaßnahme, die am 
14.8.1949 von 48 Millionen (d.h. von fast ¾ des deutschen Volkes) gebilligt wurde. Doch die 
auf Scheinwahlen beruhende Einsetzung eines Parlamentes der SBZ (des am 15. und 
16.5.1949 "gewählten" 3. Volkskongresses) war ein Schritt der Sowjetunion und der SED, der 
zur weiteren Spaltung Deutschlands beitrug.  
Die Ausrufung der "DDR" am 7.10.1949 erfolgte aus taktischen Gründen erst nach der Be-
gründung der Bundesrepublik: scheinbar als Antwort auf einen Schritt des Westens. Tatsäch-
lich aber war sie nur die formelle Bestätigung einer Spaltungspolitik, die die Sowjetunion und 
die SED seit Juli 1945 betrieben hatten. 
Seit dem kommunistischen Schritt vom 7.10.1949 ist die Frage der Wiedervereinigung der 
Hauptgegenstand der innerdeutschen Auseinandersetzung.  
Die Bundesregierung, Deutschlands einzige, aus freien Wahlen hervorgegangene und rechts-
staatlich handelnde Regierung, beansprucht, für ganz Deutschland zu sprechen. Sie sieht freie 
gesamtdeutsche Wahlen als unabdingbare Voraussetzung der Wiedervereinigung an. Sie kann 
jedoch die Sowjetunion und die Westmächte von der Verantwortung für die Beseitigung der 
von ihnen verursachten Spaltung nicht entlasten. ... 
Jeder Schritt, mit dem die Bundesrepublik die Zusammenarbeit der europäischen Staaten un-
terstützte, und jeden ihrer Beiträge zur Abwehrrüstung der NATO, verdächtigten die Sowjet-
union und die SBZ als "Verrat" an der Wiedervereinigung. Sie verleumdeten die Bundesrepu-
blik, obschon z.B. der sogenannte "Generalvertrag" vom 23.10.1954 festlegte, es werde im 
Fall der Wiedervereinigung das Verhältnis Gesamtdeutschlands zur NATO neu vereinbart. ... 
So forderte auch das ZK der SED am 27.10.1955 ganz bewußt "Verhandlungen auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung". 
... Im Beschluß des V. Parteitages der SED vom 16.7.1958 heißt es mit unverkennbarem Be-
zug auf die Wiedervereinigung: "Die DDR und ihre sozialistischen Errungenschaften werden 
niemals ein Objekt des Schachers sein. Fest verbunden mit der Sowjetunion und dem ganzen 
sozialistischen Lager sind die Arbeiter- und Bauernmacht des deutschen Volkes und ihre so-
zialistischen Errungenschaften für immer unantastbar." 
Bei all diesen Vorschlägen lehnen SED und Regierung der SBZ es ab, an den Anfang der 
Wiedervereinigung freie und geheime Wahlen zu setzen. Diese Vorschläge wiederholen sich 
in all den Äußerungen, die seit 1958 SED und Regierung der SBZ zur Wiedervereinigung ge-
tan haben. Dabei verbinden sie die Wiedervereinigung oft mit der Souveränität der SBZ, mit 
der Forderung nach Abrüstung und nach Ablösung der NATO und mit den Friedensvertrags-
entwürfen. ...<< 
Die Mehrheit der deutschen Bundestagsabgeordneten entschied sich am 3. November 1949 für 
den "provisorischen Regierungssitz" Bonn. 
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Bundeskanzler Konrad Adenauer schrieb am 15. November 1950 (x095/114-119): >>... So-
wjetrußland hat sich seit 1945 die Herrschaft über Gebiete von zusammen 12 Millionen qkm 
verschafft. Es ist dabei in derselben Art und Weise vorgegangen: 5. Kolonne, Einschüchte-
rung der widerstandsbereiten Elemente in den zu unterwerfenden Staaten, Schaffung vollen-
deter Tatsachen auf dem Wege der Gewalt, Einheitspartei, Einheitswahlen, Sowjetrußland 
hörige Regierungen.  
Die Expansionstendenz Sowjetrußlands seit 1945 ist derartig eklatant, daß man nicht versteht, 
wie es möglich war, daß die Westalliierten dem so lange untätig zugesehen haben. Es spricht 
auch nichts dafür, daß diese Expansionspolitik nicht weiter verfolgt werden soll.  
Im Gegenteil, die Ansammlung sowjetrussischer Armeen in der Sowjetzone Deutschlands, die 
Schaffung des Satellitenstaates "Sowjetzone Deutschland" nach der oben geschilderten Me-
thode, die Schaffung der sogenannten Volkspolizei, die Wühlarbeit in der Bundesrepublik, in 
den kommunistischen Parteien Frankreichs und Italiens lassen völlig klar erkennen, daß So-
wjetrußland die Absicht hat, seine Herrschaft auch über Westeuropa auszudehnen.  
Das Verhalten der westdeutschen Staaten demgegenüber, insbesondere auch die Einstellung 
Frankreichs gegenüber der Schaffung einer Abwehrfront einschließlich der Bundesrepublik 
Deutschland, lassen den mangelnden Widerstandswillen und die mangelnde Einsicht in die 
Gefährlichkeit der Lage sehr deutlich erkennen. 
Die Behandlung der deutschen Wehrmacht und des deutschen Volkes nach dem Zusammen-
bruch durch die Westalliierten hat die Achtung vor allem, was mit Wehrmacht irgendwie zu-
sammenhängt, im deutschen Volke weitgehend vernichtet.  
Auch das Bewußtsein, abhängig und nicht frei zu sein, schränkt in der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere bei der jüngeren Generation, die Überzeugung, daß es notwendig 
sei, auch unter Opfern sich die Freiheit von Sowjetrußland zu bewahren, in starkem Maße ein.  
Man kann nur dann von einem Volk verlangen, für die Freiheit alles zu opfern, wenn es wirk-
lich frei ist und wenn es davon überzeugt ist.  
Hinzu kommt, daß die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland nicht davon überzeugt 
sind, daß die Westalliierten wirklich bereit sind, alles, was in ihren Kräften steht, zu tun, um 
die Bundesrepublik vor einem Einbruch sowjetischer Truppen zu schützen. ... 
Diese defaitistische Stimmung, die von der Ostzone her aus tausend Quellen genährt wird, 
war besonders stark nach dem Angriff der Nordkoreaner auf Südkorea. Die Stimmung besser-
te sich, als die Nordkoreaner durch die UNO-Streitkräfte zurückgeschlagen wurden. ... 
... Ein Volk wird nur dann Opfer für seine Freiheit bringen, wenn es überzeugt ist, im Besitze 
dieser Freiheit zu sein. Diese Überzeugung besteht im deutschen Volke noch nicht und kann 
auch noch nicht bestehen. In einer sichtbaren und die breiten Massen überzeugenden Weise 
müssen, wenn das deutsche Volk Kontingente stellen soll, Beweise dafür gegeben werden, 
daß dem deutschen Volke seine Freiheit in kürzester Frist wiedergegeben wird. Sicher wird 
das nicht auf einmal möglich sein, aber es muß doch ein sehr starker Fortschritt für alle sicht-
bar eintreten.  
Die Auslieferung von Deutschen an Frankreich zur Aburteilung und die Verhaftung dieser 
Personen durch Organe der Besatzungsbehörden unter der Begründung, daß der Wille der Be-
satzungsbehörden über dem deutschen Grundgesetz stehe, und eine ganze Anzahl ähnlicher 
Dinge erzeugen sehr viel böses Blut ...<< 
Das deutsche Nachrichtenmagazin "COMPACT" berichtete später (im Juni 2017) im COM-
PACT-Spezial Nr. 14 über Konrad Adenauer (x343/12-15): >>Der Alte und der Pfälzer  
_ von Jürgen Elsässer 
Konrad Adenauer und Helmut Kohl ragen wie Riesen aus der Ahnengalerie der Unionspartei-
en heraus. Doch bei allen Leistungen haben beide auch gravierende Fehler zu verantworten, 
die die heutige Misere von Staat und Nation ermöglicht haben. 



 21 

Die Geschichte der CDU ist die Geschichte dreier herausragender Kanzler, die jeweils weit 
länger als ein Jahrzehnt die Geschicke des Landes bestimmten: Konrad Adenauer steht für 
Wirtschaftswunder und Westbindung, Helmut Kohl brachte die Einheit und den Euro, Angela 
Merkel setzte Grenzöffnung und Islamisierung durch. Unter den ersten beiden ist der 
Wohlstand für alle Volksschichten gewachsen, unter letzterer hat sich die Bundesrepublik als 
Sozialamt für die ganze Welt etabliert - zu Lasten von Mittelstand und Arbeiterschaft. 
Auf nach Westen 
Adenauer, nach seinem Wohnort in der Nähe der alten Bundeshauptstadt auch als "der Alte 
aus Rhöndorf" tituliert, brachte die Tradition der katholischen Zentrumspartei aus der Weima-
rer Republik als wichtige Erbschaft in die Gründung der CDU mit ein. Als Oberbürgermeister 
von Köln (1917 bis 1933) war er dezidiert antipreußisch gewesen - die Stadt und andere Ge-
biete des heutigen Bundeslandes NRW gehörten damals noch zum größten deutschen Teilstaat 
- und hatte nach dem Ersten Weltkrieg mit einer Separierung des Rheinlandes an der Seite 
Frankreichs geliebäugelt.  
Diese frühe Prägung ist der Politiker nie losgeworden: Zeitlebens fand er kein Verhältnis zu 
den Menschen und Mentalitäten östlich der Elbe, wo ab 1949 die "roten Preußen" der SED - 
so ein Bonmot des Publizisten Wolfgang Venohr - das Sagen hatten. Nach einer Anekdote hat 
Adenauer auf seinen Reisen durch den Osten immer die Rollos nach unten gezogen und ge-
schimpft: "Da draußen ist Sibirien." 

 
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 1946. Im Gegensatz zum katholischen Zentrum 
verstand sich die CDU an als überkonfessionelle christliche Partei. Foto: CDU/KAS, CC-BY-
SA 3.0 DE 
Sein rheinisches Naturell ermöglichte ihm aber auch große Leistungen: Die sprichwörtliche 
kölnische Umgänglichkeit machte ihn zum idealen Verhandlungsführer bei den schwierigen 
Gesprächen mit den Siegermächten und mit Israel. Frankophilie und Katholizismus erleichter-
ten insbesondere eine enge Freundschaft mit Charles de Gaulle und damit eine Aussöhnung 
mit dem alten Erbfeind jenseits des Rheins. Dabei strahlte er eine Ernsthaftigkeit und Fröm-
migkeit aus, die ihn in den turbulenten Nachkriegsjahren positiv abhoben von der klassen-
kämpferischen Linken - er war die charakterliche Identifikationsfigur für die große Mehrheit 
der leidgeprüften Deutschen. 
Ein Schuß Machiavellismus war freilich unverkennbar: Die Wahl zum Bundeskanzler am 15. 
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September 1949 sicherte er sich mit einer einzigen Stimme Vorsprung - seiner eigenen. Und 
in den Verhandlungen mit Moskau und Ostberlin folgte er der Devise: Lieber das halbe 
Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb.  
Das machte den "Bundeskanzler der Alliierten" - so die Schmähung des SPD-Vorsitzenden 
Kurt Schumacher - für die amerikanische Besatzungsmacht zum idealen Statthalter in der Zeit 
des Kalten Krieges: Der Alte war, schon aus Eigeninteresse am Machterhalt, völlig unemp-
fänglich für alle Avancen aus dem Osten. Den von Washington geforderten Aufbau der Bun-
deswehr und den Eintritt in die NATO (1955) setzte Adenauer zuverlässig gegen die sozial-
demokratische Opposition durch, die Kommunistische Partei ließ er 1956 gleich ganz verbie-
ten. 
Diese Haltung stabilisierte zwar den Teilstaat, verhinderte aber die Einheit Deutschlands. Da-
bei hätte es diese Chance gegeben: 1951 schlug DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl einen 
Fahrplan zur Wiedervereinigung vor, den Adenauer ablehnte und mit einem Gegenvorschlag 
konterte. "Danach hätte der erste Schritt in freien gesamtdeutschen Wahlen zu einer National-
versammlung bestanden, zu der sämtliche Parteien zugelassen werden sollten. Zur großen 
Überraschung westlicher Beobachter ging Ost-Berlin auf diese Forderung ein", faßt der Histo-
riker Gregor Schöllgen in einer Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung 
zusammen. Doch paradoxerweise verweigerte sich Adenauer erneut. 
Der nächste Vorstoß kam direkt aus Moskau. Diktator Josef Stalin bot ihm April 1952 ein 
neutrales Deutschland an, alle fremden Truppen sollten abgezogen werden und dann freie 
Wahlen stattfinden. Auch dieser Vorschlag wurde von den Westmächten torpediert. Ihre List: 
Der Urnengang sollte von den Vereinten Nationen kontrolliert werden - was damals für die 
UdSSR unannehmbar war, da die USA unter formalem Kommando der UNO gerade einen 
Krieg gegen das sozialistische Nordkorea führten. 
Adenauers Entgegenkommen gegenüber den Besatzern ging sogar so weit, im Jahr 1954/55 
die Herauslösung des Saarlandes aus Deutschland und dessen Wirtschafts- und Währungsuni-
on mit Frankreich zu billigen. Das Vorhaben scheiterte nur an der Hybris in Paris: Dort wollte 
man das sogenannte Saarstatut durch eine Volksabstimmung bestätigen lassen und ging von 
einer sicheren Mehrheit bei den Saarländern aus. Doch die stimmten mit über zwei Dritteln 
für die Zugehörigkeit zur Bundesrepublik - und ermöglichten damit eine erste kleine Wieder-
vereinigung. 
Lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb.  
Adenauers Devise 
Es spricht jedoch für Adenauer, daß er trotz aller Westverbundenheit auch weiter die Fühler 
nach Osten ausstreckte. Ein großartiges Resultat zeigte sein Moskau-Besuch im Jahr 1955 - 
dort konnte er die Freilassung der verbliebenen deutschen Kriegsgefangenen aushandeln. 
Selbst Spuren zu einer "geheimen Ostpolitik" (Schöllgen) finden sich in den Akten.  
Bei einer Unterredung mit dem sowjetischen Botschafter Andrej A. Smirnow 1958 in Bonn 
fragte er unvermittelt, ob die Russen bereit wären, "der Sowjetzone den Status von Österreich 
zu geben", also die neutrale Eigenstaatlichkeit. Doch die Initiative verlief im Sande, wohl 
auch, weil Moskau mit SED-Chef Walter Ulbricht schon an Plänen zur Abriegelung der Zo-
nengrenze arbeitete. Adenauers Mut kam zu spät. 
Zwischen Washington und Paris 
Die Wiedervereinigung, die Adenauer 1952 als Geschenk Moskaus nicht akzeptieren wollte, 
erhoffte er sich durch eine Politik der Stärke an der Seite der NATO, die auch die Bereitschaft 
zur militärischen Konfrontation einschloß. Tatsächlich galt in den USA zu Anfang der 1950er 
die Doktrin des sogenannten Rollback - und im Koreakrieg gab es Planungen, dieses Zurück-
drängen des sowjetischen Einflusses auch mit Hilfe von Atomwaffen durchzusetzen. Doch der 
Sputnik-Schock kühlte die Gemüter ab: Mit dem weltweit ersten Start eines Satelliten demon-
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strierten die Sowjets 1957, daß ihre Raketen auch den amerikanischen Kontinent erreichen 
konnten. 
In der Folge nahm die Bereitschaft der USA rapide ab, für die Wiedervereinigung in einen 
Krieg zu ziehen, der auch ihr eigenes Territorium hätte verwüsten können. Adenauer war frei-
lich kein Hasardeur: Nach dem Mauerbau zeigte er sich zwar enttäuscht über die Zurückhal-
tung von Präsident John F. Kennedy - für ihn ein "Schaumschläger" -, aber goß selbst auch 
kein Öl ins Feuer und besuchte die "Frontstadt" in den heißen Tagen nach dem 13. August 
1961 nicht. Dennoch stellte die neue US-Politik die Union vor ein Dilemma. 

 
Nicht nur im Bundestagswahlkampf 1953 setzte die CDU auf harten Antikommunismus. Foto: 
CDU, KAS, CC-BY-SA 3.0 DE 
Zwei Fraktionen bildeten sich heraus: Die Atlantiker um Außenminister Gerhard Schröder 
(nicht zu verwechseln mit dem wesentlich jüngeren SPD-Politiker) und Wirtschaftsminister 
Ludwig Erhard standen gegen die Gaullisten um Strauß und Adenauer. Diese versuchten mit 
den Franzosen die Lücke zu schließen, die das amerikanische Desengagement in der deut-
schen Frage gelassen hatte. Besonders Strauß war eifrig und hatte schon 1957/58 mit Paris an 
einer Atomwaffenzusammenarbeit gebastelt. Es gibt Hinweise darauf, daß sein Sturz in der 
Spiegel-Affäre 1962 nicht ohne Hilfestellung der amerikanischen Geheimdienste zustande 
kam. 
Adenauer stellte es klüger an. Sein Besuch in Frankreich 1962 fand in der alten Krönungsstadt 
Reims ihren Höhepunkt bei einer deutsch-französischen Truppenparade - 17 Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg eine ungeheure Symbolik! -, und die Gegenvisite De Gaulles im selben 
Jahr glich geradezu einem Triumphzug. Im Januar 1963 wurde ein deutsch-französischer Ver-
trag unterzeichnet, der eine privilegierte Zusammenarbeit beider Staaten vorsah und von Kri-
tikern als antiamerikanisch interpretiert wurde.  
Doch der Druck der Atlantiker, auch in der CDU, war so stark, daß der Vereinbarung in der 
deutschen Fassung eine Präambel vorangestellt wurde, die das Dokument weitgehend entwer-
tete. De Gaulle mußte seinen Weg, der ihn zum Austritt aus der Militärstruktur der NATO 
führen sollte, allein weitergehen - die BRD blieb an der Seite der USA. 
Ausländer rein! 
Die verhängnisvollste Entscheidung der Ära Adenauer war der Beginn des Gastarbeiter-
Imports. Verantwortlich dafür war Ludwig Erhard, der als Wirtschaftsminister von 1949 bis 
1963 für den Wiederaufbau verantwortlich war und deswegen großes Ansehen im Volk hatte, 
aber vor allem die Interessen der Großkonzerne vertrat. Diese kapitalistische Orientierung 
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stand am Beginn der Öffnung des Arbeitsmarktes für Ausländer ab Mitte der 1950er Jahre, 
wie der spätere SPD-Kanzler Helmut Schmidt im Rückblick feststellte: "Im Grunde genom-
men ging es ihm darum, durch Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte das Lohnniveau nied-
rig zu halten. Mir wäre statt dessen lieber gewesen, die deutschen Löhne wären gestiegen." 
1955 kam es zu einer wichtigen Weichenstellung: "Daß sich die deutsche Bundesregierung 
damals zur Anwerbung von Türken entschied - in deren Folge die Zahl der Ausländer in 
Deutschland von 700.000 (1961) auf drei Millionen (1971) stieg - ergab sich vor allem auf 
Drängen der deutschen Industrie.  
Und: Es war die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die die Bundesre-
gierung aufforderte, die im Anwerbeabkommen mit der Türkei festgelegte Befristung der 
Aufenthaltserlaubnis auf zwei Jahre, ein Rotationsprinzip, zu revidieren", faßt ein Artikel in 
der Tageszeitung Die Welt vom 5. Dezember 2006 zusammen. 
Die verhängnisvollste Entscheidung der Ära Adenauer war der Beginn des Gastarbei-
ter-Imports. 
Ein letztes Mal versuchte die Politik im Jahre 1973 gegenzusteuern - die Bundesregierung 
verfügte einen Anwerbestopp. Kanzler Willy Brandt (SPD) postulierte in der ARD: "Wir 
müssen an die eigenen Landsleute zuerst denken." Wieder intervenierten die Großkonzerne. 
"Damals", so schrieb der frühere Chef der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl (CSU) 1983, 
"haben Herr Schleyer und mit ihm die meisten Arbeitgeber eine solche Politik der Rotation 
aber abgelehnt, weil er sagte, das kostet uns viel Geld, da müssen wir alle fünf Jahre neue 
Leute anlernen. Ich habe das für einen Fehler gehalten, und es zeigt sich jetzt, daß es ein Feh-
ler war". …<< 
 
Gebiete des Deutsches Reich (Fläche in qkm, Bevölkerung per 31.12.1950:  
 

Deutsche Provinzen, Länder und 
Landesteile 

Fläche in qkm  
Stand: 1950 

Deutsche Bevölkerung  
Stand: 1950 

Einwohner je qkm 
Stand: 1950 

    
Westdeutschland (BRD) 245.275 47.589.300 194 
Berlin 890 3.325.200 3.736 
Saargebiet 2.559 948.700 371 
Sowjetische Besatzungszone (DDR) 107.173 17.600.000 164 
 355.897 69.463.200 195 
Deutsche Ostgebiete (sowjetisch ver-
waltete Gebiete im Nordteil Ost-
preußens) 

 
 

  13.200 

 
 
. 

. 

Deutsche Ostgebiete (polnisch ver-
waltete Gebiete in Ostpreußen, Ost-
brandenburg, Schlesien, Danzig und 
Ostpommern) 

 
 
 

101.448 

 
 
 
. 

 
 
 
. 

 470.545 . . 

Quellen: KNAURS LEXIKON, München 1953 (x038/295). 
Deutschland mußte nach dem Zweiten Weltkrieg 24,4 % seines Staatsgebietes (in den Gren-
zen von 1937) abtreten. 
Die Wochenzeitung "DIE ZEIT" berichtete am 12. Juli 1951: >>Blitzgesetz gegen Landes-
verrat  
Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt die Verfassungsmäßige Ord-
nung zu ändern, das Bundesgebiet einem fremden Staat einzuverleiben oder einen Teil des 
Bundesgebietes loszureißen ..., wird wegen Hochverrats mit lebenslangem Zuchthaus oder mit 
Zuchthaus nicht unter zehn Jahren bestraft ..."  
Der Hochverratsparagraph, den die Besatzungsmächte 1945 eiligst abgeschafft hatten, tritt 
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jetzt in der Strafrechtsnovelle; die in dieser Woche im Bundestag behandelt wurde, wieder ins 
Leben. Sechs Jahre lang war Deutschland das einzige Land der Welt, in dem Hoch- und 
Landesverrat erlaubt waren. Seither hat man eingesehen, daß es dabei nicht bleiben kann.  
An den Hochverratsparagraphen schließen sich Bestimmungen an, die den Bundespräsidenten 
betreffen, den Schutz seines Lebens und den "Hochverräterischen Zwang", worunter die ge-
waltsame Verhinderung des Bundespräsidenten an der Ausübung seiner verfassungsmäßigen 
Befugnisse zu verstehen ist. Die Paragraphen über den Landesverrat schützen erstmalig in der 
Nachkriegszeit wieder das Staatsgeheimnis, anscheinend auch gegenüber den Besatzungs-
mächten, und stellen die Aufnahme von Beziehungen mit fremden Regierungen, Parteien und 
Vereinigungen unter Strafe, wenn sie in der Absicht erfolgen, einen Krieg oder Zwangs-
maßregeln gegen die Bundesrepublik herbeizuführen.  
Während die Tatbestände des Hoch- und Landesverrats traditionell sind, versucht die Novelle 
in dem Abschnitt "Staatsgefährdung" neue Tatbestände zu erfassen. Hier findet man das De-
likt des "Verfassungsverrats", der als ein Versuch definiert wird, "unter Mißbrauch oder An-
maßung von Hoheitsbefugnissen" den Bestand der Bundesrepublik zu beeinträchtigen oder die 
Verfassungsgrundsätze zu beseitigen.  
Da zumindest der Mißbrauch von Hoheitsbefugnissen nur von der Regierung und ihren Orga-
nen ausgeführt werden kann, scheint sich die Bestimmung in erster Linie gegen treulose Be-
auftragte des Staates selbst zu richten. Unter den Verfassungsgrundsätzen befindet sich das 
Recht auf freie Wahlen, die Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit von Handlungen der Bundes-
organe und der Gerichte, der Schutz der verfassungsmäßigen Grundrechte gegen Beeinträchti-
gung durch Gewalt und Einschüchterung.  
Ein Delikt der Staatsgefährdung ist nach der Novelle bemerkenswerterweise auch die Aus-
sperrung und der Streik in Verkehrs-, Nachrichten- und sonstigen lebenswichtigen Betrieben, 
falls die Absicht vorliegt, die Verfassungsgrundsätze zu beseitigen und zu untergraben; ein 
anderes ist die Durchführung eines Nachrichtendienstes zugunsten einer fremden Regierung, 
Partei oder Vereinigung, weiter der ungenehmigte Import und Vertrieb von Druckwerken, die 
gegen den Bestand der Bundesrepublik oder die Verfassungsgrundsätze gerichtet sind. Zur 
Staatsgefährdung gehört auch die Verächtlichmachung des Bundes, der Länder und ihrer Sym-
bole, sowie die Verunglimpfung der Regierungen, der Parlamente, der Obersten Gerichte und 
ihrer Mitglieder.  
Aus dieser knappen Inhaltsangabe sieht man, daß es sich um ein umfangreiches Staatsschutz-
gesetz handelt, das jetzt in das Strafgesetz eingebaut und ganz wesentliche Relationen des po-
litischen Lebens regeln wird. Man muß daher die Hast bedauern, mit der ein solches Gesetz, 
von dem man seit einem Jahr nichts mehr gehört hat, jetzt knapp vor den Parlamentsferien, 
innerhalb weniger Tage erledigt wird.  
Daß die Bundesrepublik die Handhaben erhält, die sie zur Selbstverteidigung gegen den Tota-
litarismus nach innen und außen braucht, ist gewiß dringlich, doch muß man sich fragen, ob 
hier nicht in aller Eile das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Zum Beispiel scheint es 
uns, daß die Bestimmungen über die Verächtlichmachung der Bundesorgane, mit denen man 
mangels einer genauen Definition des Terminus "Verunglimpfung" jede Kritik, die der Regie-
rung oder den Abgeordneten unangenehm ist, ja sogar jede kritische Karikatur unter Anklage 
stellen könnte, einer genauen Prüfung nicht nur durch den Rechtsausschuß des Parlaments, 
sondern auch durch die Öffentlichkeit bedürfen.  
Ähnlich steht es um manchen anderen Paragraphen, der auf einen bestimmten Tatbestand hin 
konzipiert sein mag, möglicherweise aber gleichzeitig auf andere Tatbestände anwendbar ist, 
die für strafbar zu erklären, sich als bedenklich herausstellen könnte. Geduld wäre auch 
deshalb am Platze, weil es hier um größere Dinge geht, als um ein Steuergesetz oder um neue 
Ausgaben. Diese Strafrechtnovelle kann sehr wohl ein Schicksalsgesetz der Bundesrepublik 
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werden.<< 
Bundeskanzler Adenauer sprach am 9. Juli 1952 im Bundestag über die geplante Europäische 
Verteidigungsgemeinschaft (x156/97-98): >>... Auch die Integration Westeuropas, meine 
Damen und Herren, schreitet fort.  
Sie begann mit dem Europarat, sie erhielt den ersten kräftigen Anstoß durch den Abschluß 
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, den Schuman-Plan. 
... Er wird die Integration Europas in kräftiger Weise fördern. Der Vertrag über die Europäi-
sche Verteidigungsgemeinschaft wird, wie ich schon ausführte, die Integration Westeuropas 
ein großes Stück vorwärts bringen.  
Leider können wir infolge der gesamten internationalen Lage zur Zeit immer nur von der Inte-
gration Westeuropas sprechen. Aber alle diese Pakte, die die Integration fördern, und diejeni-
gen, die noch zu schließen sind, um sie zu vollenden, sehen den Beitrag auch der anderen eu-
ropäischen Länder vor und werden ihn vorsehen, so daß wir mit Bestimmtheit hoffen können, 
im Laufe der Zeit zu einer Integration ganz Europas zu kommen.  
(... Zuruf von der KPD: Bis zum Ural! ...) 
Lassen Sie mich jetzt noch die Lage der Bundesrepublik infolge der seit 1945 eingetretenen 
Entwicklung skizzieren.  
Die Bundesrepublik steht noch unter Besatzungsstatut. Sie ist unbewaffnet. Sie ist nicht in der 
Lage, sich zu verteidigen. Sie ist - und darauf lassen sie mich besonders hinweisen - zur Zeit 
rechtlich gesehen nur Objekt politischer und strategischer Überlegungen. ... 
Durch den Einbau in das größte Verteidigungssystem der Geschichte erhalten wir die denkbar 
größte Sicherheit, und, meine Damen und Herren, wir sind nicht mehr Objekt politischer und 
strategischer Überlegungen, sondern wir werden Mithandelnde. 
... Solange wir besetztes Land sind, solange wir uns nicht in das westliche Verteidigungssy-
stem eingefügt haben, sind wir ein Niemandsland zwischen 2 großen Mächtegruppen. ... 
Wenn wir Mithandelnde werden, können wir auch unsere Kraft dafür einsetzen, daß die be-
stehenden Spannungen zwischen Ost und West auf friedlichem Wege gelöst werden.  
Bleiben wir Objekt, so haben wir diese Möglichkeit nicht. ...<< 
Während der "Pariser Konferenz" (19. bis 23. Oktober 1954) wurde der sog. "Deutschlandver-
trag" (Vertrag über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA, 
Großbritannien und Frankreich) vom 26. Mai 1952 geändert.  
Das Pariser Protokoll vom 23. Oktober 1954 über die Beendigung des Besatzungsregimes in 
der Bundesrepublik Deutschland lautete wie folgt (x101/203-209):  
>>Vertrag  
über die Beziehungen  
zwischen der Bundesrepublik Deutschland  
und den Drei Mächten  
(in der gemäß Liste I zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll über die 
Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung.) 
DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,  
DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,  
DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND  
und  
DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK  
HABEN zur Festlegung der Grundlagen ihres neuen Verhältnisses den folgenden Vertrag ge-
schlossen: 
Artikel 1 
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags werden die Vereinigten Staaten von Amerika, das 
Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und die Französische Republik (in 
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diesem Vertrag und in den Zusatzverträgen auch als "Drei Mächte" bezeichnet) das Besat-
zungsregime in der Bundesrepublik beenden, das Besatzungsstatut aufheben und die Alliierte 
Hohe Kommission sowie die Dienststellen der Landeskommissare in der Bundesrepublik auf-
lösen. 
(2) Die Bundesrepublik wird demgemäß die volle Macht eines souveränen Staates über ihre 
inneren und äußeren Angelegenheiten haben. 
Artikel 2 
Im Hinblick auf die internationale Lage, die bisher die Wiedervereinigung Deutschlands und 
den Abschluß eines Friedensvertrags verhindert hat, behalten die Drei Mächte die bisher von 
ihnen ausgeübten oder innegehabten Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und 
auf Deutschland als Ganzes einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer 
friedensvertraglichen Regelung. Die von den Drei Mächten beibehaltenen Rechte und Ver-
antwortlichkeiten in bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland und der 
Schutz der Sicherheit dieser Streitkräfte bestimmen sich nach den Artikeln 4 und 5 dieses 
Vertrags. 
Artikel 3 
(1) Die Bundesrepublik wird ihre Politik in Einklang mit den Prinzipien der Satzung der Ver-
einten Nationen und mit den im Statut des Europarates aufgestellten Zielen halten. 
(2) Die Bundesrepublik bekräftigt ihre Absicht, sich durch ihre Mitgliedschaft in internationa-
len Organisationen, die zur Erreichung der gemeinsamen Ziele der freien Welt beitragen, mit 
der Gemeinschaft der freien Nationen völlig zu verbinden. Die Drei Mächte werden zu gege-
bener Zeit Anträge der Bundesrepublik unterstützen, die Mitgliedschaft in solchen Organisa-
tionen zu erlangen. 
(3) Bei Verhandlungen mit Staaten, mit denen die Bundesrepublik keine Beziehungen unter-
hält, werden die Drei Mächte die Bundesrepublik in Fragen konsultieren, die deren politische 
Interessen unmittelbar berühren. 
(4) Auf Ersuchen der Bundesregierung werden die Drei Mächte die erforderlichen Vorkeh-
rungen treffen, die Interessen der Bundesrepublik in ihren Beziehungen zu anderen Staaten 
und in gewissen internationalen Organisationen oder Konferenzen zu vertreten, soweit die 
Bundesrepublik dazu nicht selbst in der Lage ist. 
Artikel 4 
(1) Bis zum Inkrafttreten der Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag behalten 
die Drei Mächte weiterhin ihre bisher ausgeübten oder innegehabten Rechte in bezug auf die 
Stationierung von Streitkräften in der Bundesrepublik. Die Aufgabe dieser Streitkräfte wird 
die Verteidigung der freien Welt sein, zu der die Bundesrepublik und Berlin gehören. Vorbe-
haltlich der Bestimmungen des Artikels 5 Absatz (2) dieses Vertrags bestimmen sich die 
Rechte und Pflichten dieser Streitkräfte nach dem Vertrag über die Rechte und Pflichten aus-
ländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland (im folgenden 
als "Truppenvertrag” bezeichnet), auf den in Artikel 8 Absatz (1) dieses Vertrags Bezug ge-
nommen ist. 
(2) Die von den Drei Mächten bisher ausgeübten oder innegehabten und weiterhin beizubehal-
tenden Rechte in bezug auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland werden von 
den Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt, soweit sie für die Ausübung der im ersten 
Satz des Artikels 2 dieses Vertrags genannten Rechte erforderlich sind. Die Bundesrepublik 
ist damit einverstanden, daß vom Inkrafttreten der Abmachungen über den deutschen Vertei-
digungsbeitrag an Streitkräfte der gleichen Nationalität und Effektivstärke wie zur Zeit dieses 
Inkrafttretens in der Bundesrepublik stationiert werden dürfen.  
Im Hinblick auf die in Artikel 1 Absatz (2) dieses Vertrags umschriebene Rechtsstellung der 
Bundesrepublik und im Hinblick darauf, daß die Drei Mächte gewillt sind, ihre Rechte betref-
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fend die Stationierung von Streitkräften in der Bundesrepublik, soweit diese betroffen ist, nur 
in vollem Einvernehmen mit der Bundesrepublik auszuüben, wird diese Frage in einem be-
sonderen Vertrag geregelt. 
Artikel 5 
(1) Für die in der Bundesrepublik stationierten Streitkräfte gelten bis zum Inkrafttreten der 
Abmachungen über den deutschen Verteidigungsbeitrag die folgenden Bestimmungen: 
(a) Die Drei Mächte werden die Bundesregierung in allen die Stationierung dieser Streitkräfte 
betreffenden Fragen konsultieren, soweit es die militärische Lage erlaubt. Die Bundesrepublik 
wird nach Maßgabe dieses Vertrags und der Zusatzverträge im Rahmen ihres Grundgesetzes 
mitwirken, um diesen Streitkräften ihre Aufgabe zu erleichtern. 
(b) Die Drei Mächte werden nur nach vorheriger Einwilligung der Bundesrepublik Truppen 
eines Staates, der zur Zeit keine Kontingente stellt, als Teil ihrer Streitkräfte im Bundesgebiet 
stationieren. Jedoch dürfen solche Kontingente im Falle eines Angriffs oder unmittelbar dro-
henden Angriffs ohne Einwilligung der Bundesrepublik in das Bundesgebiet gebracht werden, 
dürfen dagegen nach Beseitigung der Gefahr nur mit Einwilligung der Bundesrepublik dort 
verbleiben. 
(2) Die von den Drei Mächten bisher innegehabten oder ausgeübten Rechte in bezug auf den 
Schutz der Sicherheit von in der Bundesrepublik stationierten Streitkräften, die zeitweilig von 
den Drei Mächten beibehalten werden, erlöschen, sobald die zuständigen deutschen Behörden 
entsprechende Vollmachten durch die deutsche Gesetzgebung erhalten haben und dadurch in 
Stand gesetzt sind, wirksame Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit dieser Streitkräfte zu 
treffen, einschließlich der Fähigkeit, einer ernstlichen Störung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung zu begegnen.  
Soweit diese Rechte weiterhin ausgeübt werden können, werden sie nur nach Konsultation mit 
der Bundesregierung ausgeübt werden, soweit die militärische Lage eine solche Konsultation 
nicht ausschließt, und wenn die Bundesregierung darin übereinstimmt, daß die Umstände die 
Ausübung derartiger Rechte erfordern. Im übrigen bestimmt sich der Schutz der Sicherheit 
dieser Streitkräfte nach den Vorschriften des Truppenvertrags oder den Vorschriften des Ver-
trags, welcher den Truppenvertrag ersetzt, und nach deutschem Recht, soweit nicht in einem 
anwendbaren Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 
Artikel 6 
(1) Die Drei Mächte werden die Bundesrepublik hinsichtlich der Ausübung ihrer Rechte in 
bezug auf Berlin konsultieren. 
(2) Die Bundesrepublik ihrerseits wird mit den Drei Mächten zusammenwirken, um es ihnen 
zu erleichtern, ihren Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin zu genügen. 
Artikel 7 
(1) Die Unterzeichnerstaaten sind darüber einig, daß ein wesentliches Ziel ihrer gemeinsamen 
Politik eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern frei vereinbarte friedens-
vertragliche Regelung für ganz Deutschland ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften 
Frieden bilden soll. Sie sind weiterhin darüber einig, daß die endgültige Festlegung der Gren-
zen Deutschlands bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden muß. 
(2) Bis zum Abschluß der friedensvertraglichen Regelung werden die Unterzeichnerstaaten 
zusammenwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen: Ein 
wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung, ähnlich wie 
die Bundesrepublik, besitzt und das in die europäische Gemeinschaft integriert ist. 
(3) (gestrichen) 
(4) Die Drei Mächte werden die Bundesrepublik in allen Angelegenheiten konsultieren, wel-
che die Ausübung ihrer Rechte in bezug auf Deutschland als Ganzes berühren. 
Artikel 8 
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(1) (a) Die Unterzeichnerstaaten haben die folgenden Zusatzverträge geschlossen: 
Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der 
Bundesrepublik Deutschland; 
Finanzvertrag; 
Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen. 
(b) Der Vertrag über die Rechte und Pflichten ausländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder 
in der Bundesrepublik Deutschland und das am 26. Mai 1952 in Bonn unterzeichnete Ab-
kommen über die steuerliche Behandlung der Streitkräfte und ihrer Mitglieder in der durch 
das Protokoll vom 26. Juli 1952 abgeänderten Fassung bleiben bis zum Inkrafttreten neuer 
Vereinbarungen über die Rechte und Pflichten der Streitkräfte der Drei Mächte und sonstiger 
Staaten, die Truppen auf dem Gebiet der Bundesrepublik unterhalten, in Kraft.  
Die neuen Vereinbarungen werden auf der Grundlage des in London am 19. Juni 1951 zwi-
schen den Parteien des Nordatlantikpakts über den Status ihrer Streitkräfte unterzeichneten 
Abkommens getroffen, ergänzt durch diejenigen Bestimmungen, die im Hinblick auf die be-
sonderen Verhältnisse in bezug auf die in der Bundesrepublik stationierten Streitkräfte erfor-
derlich sind. 
(c) Der Finanzvertrag bleibt bis zum Inkrafttreten neuer Vereinbarungen in Kraft, über die 
gemäß Artikel 4 Absatz (4) jenes Vertrags mit anderen Mitgliedstaaten der Nordatlantikpakt-
Organisation verhandelt wird, die Truppen im Bundesgebiet stationiert haben. 
(2) Während der in Artikel 6 Absatz (4) des Ersten Teils des Vertrags zur Regelung aus Krieg- 
und Besatzung entstandener Fragen vorgesehenen Übergangszeit bleiben die in jenem Absatz 
erwähnten Rechte der drei Unterzeichnerstaaten erhalten. 
Artikel 9 
(1) Es wird ein Schiedsgericht errichtet werden, das gemäß den Bestimmungen der beigefüg-
ten Satzung tätig werden wird. 
(2) Das Schiedsgericht ist ausschließlich zuständig für alle Streitigkeiten, die sich zwischen 
der Bundesrepublik und den Drei Mächten aus den Bestimmungen dieses Vertrags oder der 
beigefügten Satzung oder eines der Zusatzverträge ergeben und welche die Parteien nicht 
durch Verhandlungen oder auf eine andere zwischen allen Unterzeichnerstaaten vereinbarte 
Weise beizulegen vermögen, soweit sich nicht aus Absatz (3) dieses Artikels oder aus der bei-
gefügten Satzung oder aus den Zusatzverträgen etwas anderes ergibt. 
(3) Streitigkeiten, welche die in Artikel 2, den ersten beiden Sätzen des Absatzes (1) des Arti-
kels 4, dem ersten Satz des Absatzes (2) des Artikels 4 und den ersten beiden Sätzen des Ab-
satzes (2) des Artikels 5 angeführten Rechte der Drei Mächte oder Maßnahmen auf Grund der 
Rechte berühren, unterliegen nicht der Gerichtsbarkeit des Schiedsgerichtes oder eines ande-
ren Gerichtes. 
Artikel 10 
Die Unterzeichnerstaaten überprüfen die Bestimmungen dieses Vertrags und der Zusatzver-
träge: 
(a) auf Ersuchen eines von ihnen im Falle der Wiedervereinigung Deutschlands oder einer 
unter Beteiligung oder mit Zustimmung der Staaten, die Mitglieder dieses Vertrags sind, er-
zielten internationalen Verständigung über Maßnahmen zur Herbeiführung der Wiederverei-
nigung Deutschlands oder der Bildung einer europäischen Föderation, oder 
(b) in jeder Lage, die nach Auffassung aller Unterzeichnerstaaten aus einer Änderung grund-
legenden Charakters in den zur Zeit des Inkrafttretens des Vertrags bestehenden Verhältnissen 
entstanden ist. 
In beiden Fällen werden sie in gegenseitigem Einvernehmen diesen Vertrag und die Zusatz-
verträge in dem Umfang ändern, der durch die grundlegende Änderung der Lage erforderlich 
oder ratsam geworden ist. 
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Artikel 11 
(1) (gestrichen) 
(2) (gestrichen) 
(3) Dieser Vertrag und die Zusatzverträge werden in den Archiven der Regierung der Bundes-
republik Deutschland hinterlegt; diese wird jedem Unterzeichnerstaat beglaubigte Ausferti-
gungen übermitteln und jeden Unterzeichnerstaat vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ver-
trags und der Zusatzverträge in Kenntnis setzen. 
ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten von ihren Regierungen gehörig beglau-
bigten Vertreter diesen Vertrag unterschrieben. 
Geschehen zu BONN am sechsundzwanzigsten Tage des Monats Mai 1952 in deutscher, eng-
lischer und französischer Sprache, wobei alle drei Fassungen gleichermaßen authentisch sind. 
Für die Bundesrepublik Deutschland gezeichnet: 
Adenauer 
 
Für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland gezeichnet: 
Anthony Eden 
 
Für die Vereinigten Staaten von Amerika gezeichnet: 
Dean Acheson 
 
Für die Französische Republik gezeichnet: 
Robert Schuman<< 
Die westlichen Siegermächte wandelten in den Pariser Verträgen auch den am 17.03.1948 
gegründeten Brüsseler Beistandspakt (zwischen Großbritannien, Frankreich, Niederlande, 
Belgien und Luxemburg) in die Westeuropäische Union (WEU) um. Die Bundesrepublik 
Deutschland und Italien wurden 1954 Mitglieder der WEU. Die Pariser Verträge regelten fer-
ner auch die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die NATO (Ermächtigung zur 
Aufstellung von Truppen im Rahmen der NATO). Der französische Ministerpräsident Men-
des-France und Bundeskanzler Adenauer unterzeichneten in Paris außerdem ein Abkommen 
über das sog. "Saarstatut" (politische Autonomie, aber völkerrechtliche Vertretung durch die 
Westeuropäische Union und wirtschaftliche Bindung an Frankreich). 
Am 5. Mai 1955 traten die Pariser Verträge in Kraft: Die Bundesrepublik Deutschland erhielt 
endlich die zugesagte Souveränität und fast alle Hoheitsrechte. Das Besatzungsstatut entfiel.  
Es blieben jedoch weiterhin folgende Einschränkungen: Truppenstationierung, Berlin-Status, 
Wiedervereinigungs- und Friedensvertragsfrage. 
Die Bundesrepublik Deutschland trat am 7. Mai 1955 der Westeuropäischen Union (WEU) 
bei. 
Am 9. Mai 1955 wurde die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Nordatlantischen Ver-
teidigungsgemeinschaft (NATO). Die geplante deutsche Bundeswehr wurde bereits in die 
NATO-Strukturen integriert. Die Bundesrepublik Deutschland erklärte sich bereit, auf die 
Entwicklung von ABC-Waffen zu verzichten. 
 
Bilanzierung und Bewertung der Gründung eines west- und mitteldeutschen Staates 
Am 20. März 1948 fand die letzte Sitzung des Alliierten Kontrollrats statt. Marschall Wassili 
D. Sokolowski (1897-1968, ab 1946 Oberkommandierender der sowjetischen Truppen in der 
SBZ) protestierte gegen die antisowjetische Haltung der Westmächte und verließ vorzeitig die 
Sitzung des Alliierten Kontrollrats. Die Viermächte-Verwaltung Deutschlands wurde damit 
beendet, denn der Alliierte Kontrollrat nahm die Arbeit später nicht mehr auf. Danach begann 
der sog. "Kalte Krieg" mit scharfer Propaganda, Druckmitteln und Zwangsmaßnahmen aller 
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Art.  
Dieser "Kalte Krieg" hatte für Deutschland verhängnisvolle Folgen, denn er besiegelte langfri-
stig die deutsche Spaltung. Er zwang die Mittel- und Westdeutschen, Partei zu ergreifen, so 
daß die Wiedervereinigung Deutschlands jahrzehntelang unmöglich wurde. Der wirtschaftli-
che und politische Aufbau Westdeutschlands und der militärische Schutz Westeuropas wur-
den nachweislich mit dem vorläufigen Verzicht auf die Wiederherstellung Deutschlands er-
kauft. 
Die Londoner Sechsmächte-Konferenz (20. April bis 2. Juni 1948) endete mit der Empfeh-
lung, eine Verfassung zu erstellen (x156/56): >>... Die Delegationen sind der Ansicht, daß die 
Bevölkerung in den Ländern die Ausarbeitung einer Verfassung wünscht, die Bestimmungen 
enthält, die von allen deutschen Ländern angenommen werden können, sobald die Umstände 
es zulassen. Die Delegationen sind daher übereingekommen, ihren Regierungen zu empfeh-
len, daß die Militärgouverneure eine gemeinsame Sitzung mit den Ministerpräsidenten der 
Westzonen Deutschlands abhalten sollen. Auf dieser Sitzung werden die Ministerpräsidenten 
Vollmacht erhalten, eine verfassunggebende Versammlung zur Ausarbeitung einer Verfassung 
einzuberufen, die von den Ländern zu genehmigen sein wird. 
Die Abgeordneten dieser verfassunggebenden Versammlung werden von den einzelnen Län-
dern nach Bestimmungen ernannt werden, die von den einzelnen Länderparlamenten selbst 
festgelegt werden. 
Diese Verfassung soll so beschaffen sein, daß sie es den Deutschen ermöglicht, ihren Teil da-
zu beizutragen, die augenblickliche Teilung Deutschlands wieder aufzuheben, allerdings nicht 
durch die Wiedererrichtung eines zentralistischen Reiches, sondern mittels einer föderativen 
Regierungsform, die die Rechte der einzelnen Staaten angemessen schützt und gleichzeitig 
eine angemessene zentrale Gewalt vorsieht und die Rechte und Freiheiten des Individuums 
garantiert. 
Wenn die Verfassung, die von der verfassunggebenden Versammlung vorbereitet wird, nicht 
gegen diese allgemeinen Grundsätze verstößt, werden die Militärgouverneure die Bevölke-
rung in den betreffenden Staaten zur Ratifizierung ermächtigen. ...<< 
Der nordamerikanische Historiker John Gimbel (1922-1992) schrieb später über die Hinter-
gründe der "Londoner Empfehlung" (x156/54): >>Die Art, in der die Londoner Empfehlung 
zur Bildung einer westdeutschen Regierung erfüllt wurde, zeigt also, daß die demokratischen 
Ideen hinter alliierten Interessen zurückstehen mußten und daß die Alliierten auf bestimmten 
Bedingungen, Strukturen und Machtverhältnissen bestanden, die die Deutschen vielleicht aus 
freien Stücken akzeptiert hätten, vielleicht aber auch nicht.  
Diese Unnachgiebigkeit hat ihre besondere Bedeutung, weil sich daraus ersehen läßt, daß die 
alliierte Entscheidung, die Bonner Regierung zu errichten, nicht wesentlich von den bisher in 
der Besatzungspolitik geltenden Grundsätzen und Bemühungen abwich. Die Ereignisse der 
Jahre 1948 und 1949 sind daher die Fortführung einer bestimmten politischen Linie und nicht 
ein Bruch. Sie stellen in gewissem Sinne nur ein weiteres Experiment dar, einen weiteren 
pragmatischen Versuch, mit Hilfe einer deutschen Auftragsregierung fundamentale Ziele der 
Alliierten zu verwirklichen.  
Die Entscheidung, eine westdeutsche Regierung zu errichten, war nicht mit der Freigabe von 
Interessen verbunden. Es läßt sich vielmehr nachweisen, daß die Anstrengungen, bestimmte 
alliierte Ziele und Bemühungen weiter zu verfolgen, noch verstärkt wurden. ...<< 
Am 18. Juni 1948 verkündeten die westlichen Militärregierungen im Rundfunk, daß am 21. 
Juni die DM-Währung in den drei Westzonen eingeführt werden soll. 
Jack Bennett (oberster Finanzberater der US-Regierung) informierte über die bevorstehende 
Währungsreform (x112/529): >>Die neue Währung heißt "Deutsche Mark". ...<< 
Die westlichen Alliierten verkündeten am 19. Juni 1948 weitere Einzelheiten zur Währungsre-
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form (x112/531): >>... Das erste Gesetz zur Neuordnung des deutschen Geldwesens ist von 
den Militärregierungen Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Frankreichs verkündet 
worden und tritt am 20. Juni in Kraft.  
Die bisher gültige deutsche Währung wird durch dieses Gesetz aus dem Verkehr gezogen.  
Das neue Geld heißt "Deutsche Mark", jede Deutsche Mark hat 100 Deutsche Pfennige.  
Das alte Geld, die Reichsmark, die Rentenmark und die alliierte Militärmark, ist vom 21. Juni 
an ungültig.<<  
Marschall Wassili D. Sokolowski (1897-1968, 1946-48 Oberkommandierender der sowjeti-
schen Truppen in der SBZ) verbot am 19. Juni 1948 das Westgeld in Groß-Berlin sowie in der 
Ostzone und ordnete die völlige Schließung der Zonengrenzen für den Personenverkehr an. 
Am 20. Juni 1948 wurde in den Westzonen die Währungsreform durchgeführt.  
Jeder Westdeutsche erhielt ein "Kopfgeld" von 40 DM, das einen Monat später um 20 DM 
erhöht wurde. Sämtliche Forderungen wurden auf 10 % ihres Nennwertes abgewertet. Die 
Reichsmark-Geldkonten tauschte man im Verhältnis 100:6,5 in Deutsche Mark um (x069/-
214).  
Diese Währungsreform traf besonders die kleineren und mittleren Einkommensbezieher au-
ßerordentlich schwer. Die Besitzer von Sachwerten (Unternehmer, Kaufleute, Landwirte und 
andere) wurden durch die Währungsreform nachweislich bevorzugt und erhielten beträchtli-
che finanzielle Vorteile. Ihr Sachkapital wurde nicht reduziert und sie wurden gleichzeitig von 
90 % ihrer Verbindlichkeiten befreit. Die Währungsreform der Alliierten war für die große 
Mehrheit der Deutschen hart und ungerecht, aber sie schaffte trotz alledem eine solide Grund-
lage für den deutschen Wiederaufbau und das spätere deutsche "Wirtschaftswunder".  
Am 23. Juni 1948 wurde gemäß SMAD-Befehl Nr. 111 die "Deutsche Mark der Deutschen 
Notenbank" in Ost-Berlin und in der SBZ eingeführt (das Umtauschverhältnis entsprach z.T. 
dem Tausch in den Westzonen).  
Am 24. Juni 1948 blockierten sowjetische Truppen sämtliche Land- und Wasserwege nach 
den Berliner Westsektoren und unterbrachen die Energieversorgung sowie Lebensmittel-
lieferungen aus der SBZ, um die West-Berliner Bevölkerung auszuhungern. Berlin konnte 
infolgedessen nur noch auf dem Luftweg versorgt werden. General Lucius Clay (1897-1978, 
von 1947-49 Militärgouverneur der US-Besatzungszone) erklärte am 24. Juni 1948 nach 
Rücksprache mit dem US-Präsidenten, daß man die Nordamerikaner nur durch einen Krieg 
aus Berlin vertreiben könnte (x116/235). 
US-Militärgouverneur Clay (1897-1978) erteilte am 26. Juni 1948 den Befehl, eine Luftbrük-
ke nach West-Berlin einzurichten ("Operation Vittels"). Im Verlauf der Aktion "Luftbrücke" 
flogen die Nordamerikaner und Briten bis zum Ende der Berliner Blockade (12. Mai 1949) in 
annähernd 200.000 Flügen rund 1,44 Millionen t Güter nach West-Berlin (x058/152). 
Der deutsche Historiker Michael Stürmer berichtete später über die Berlin-Blockade (x073/-
232): >>Die Blockade traf die USA fast ohne Panzertruppen und Infanterie in Europa. Gene-
ral Lucius D. Clay hat zwar für kurze Zeit erwogen, eine gepanzerte Kolonne von Hannover in 
Richtung Osten über die Autobahn rollen zu lassen und die russische Entschlossenheit hart zu 
testen. 
Die USA besaßen damals das Atomwaffenmonopol, und daß ihre Luftwaffe auch mit konven-
tionellen Waffen Städte auszuradieren vermochte, hatte der Zweite Weltkrieg erwiesen. Aber 
die Vereinigten Stabschefs in Washington winkten ab, zu hoch war das Kriegsrisiko, zu 
schwach die amerikanische Landmacht.  
Es gab damals militärische Studien der Amerikaner, wonach bei einem tatsächlichen bewaff-
neten Vordringen der Russen nichts bleiben würde als ein langer Rückzug auf die Pyrenäen. 
So kam es zur Luftbrücke, auf deren Höhepunkt alle 48 Sekunden ein "Rosinenbomber" auf 
den Berliner Flugfeldern landete. ...<< 


